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ANSATZE ZU EINER TYPOLOGIE DER
POLITISCHEN UNRUHEN IM
SCHWEIZERISCHEN ANCIEN REGIME
1712-1789

Von PierrE FELDER

Einleitung

Zum besseren Versténdnis der Aufgabenstellung sei vorausge-
schickt: Eine Typologie der Unruhen kann in dieser Arbeit nur an-
satzweise erfolgen, weil sich die Studie auf die bisherigen Dar-
stellungen stiitzen muss. Das umfangreiche Quellenmaterial konnte
in der kurzen Zeit nicht beigezogen werden.

Die getroffene stoffliche Auswahl kam durch die folgende Ab-
grenzung des thematischen Rahmens zustande: Als Unruhe gilt der
Ausbruch eines politischen Konfliktes, in dessen Verlauf die Par-
teien ihre inkompatiblen Zielsetzungen durch Gewaltanwendung
durchzusetzen versuchen. In diese Konflikte muss ein grosser Teil
der Bevolkerung einer Ortschaft, eines Tales oder eines Kantons
unmittelbar verwickelt sein. Wenn in dieser Arbeit von Erschei-
nungsformen ausgegangen wird, so sei damit keineswegs a priori
eine Identitit der Interessengegensitze postuliert, die den ver-
schiedenen Unruhen zugrunde liegen.

Nicht behandelt werden in dieser Arbeit die Genfer Verfassungs-
kimpfe, die sich durch Dauer, Grundsétzlichkeit und Wirkung von
den iibrigen Unruhen unterscheiden®. Ebenfalls nicht zur Sprache

Die Zahlen in den Anmerkungen beziehen sich auf die Bibliographie.
1 Vgl. A. STaBEELIN [14], S. 677.
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kommen die Wirren der Referendumsdemokratien in Graubiinden
und im Wallis, in denen sich die komplexe politische Situation
der gesamten Schweiz im kleinen widerspiegelt. Sie bediirfen einer
eigenen Untersuchung?2.

Was die untersuchte Zeitspanne betrifft, so sei eingerdumt, dass
die meisten Konflikttypen, die im folgenden dargestellt werden,
schon im 17. Jahrhundert auftauchen. Die untere Zeitschranke, die
sich mir auch aus Zeitnot aufdringte, das Datum der Schlacht bei
Villmergen, bedeutet nur insofern einen Einschnitt, als sie das Ende
der religiosen Kriege und Unruhen im «Ancien Régime» markiert,
Der nachhaltige Einfluss der franzosischen Revolution auf die poli-
tische Situation in der Schweiz rechtfertigt die obere Zeitschranke.
Nach 1789 schwillt die Anzahl und der revolutionidre Gehalt der
Unruhen rapid an.,
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1. Zur historiographischen Situation

Eine komparatistische Studie iiber die politischen Unruhen des
schweizerischen «Ancien Régime» gibt es nicht. Die Diskussion um
die Deutung der Konflikte hat daher ausschliesslich in den all-
gemeinen Darstellungen der Schweizergeschichte jener Epoche
stattgefunden: von Monnard (1847/48) {iber Oechsli (1903), Dierauer
(1912) und Gagliardi (1920ff.) bis zu Feller (1938) und Im Hof?3.
Die Extreme stehen fest. Gagliardi und Feller grenzen den Spiel-
raum der bisherigen Interpretationen ein. Fiir Gagliardi sind die Un-
ruhen Anzeichen der «Agonie» der schweizerischen Staaten?. Feller
sieht in ihnen bloss zufillige Streitigkeiten ohne jeden Zusammen-
hang®. Dennoch bestehen erstaunlicherweise keine nennenswerten
Differenzen iiber den Ereignisablauf der einzelnen Unruhen. Auch
in ihrer Wertung herrscht, wie noch zu zeigen sein wird, weit-
gehende Ubereinstimmung. Woher also die Differenzen?

Auf dem induktiven Weg der Verallgemeinerung konnen sie
offensichtlich nicht entstanden sein ; bleibt also bloss die Deduktion

3 Erwéhnt sei noch die kurze Einfiihrung auf dem neuesten Stand
(Bibliographie) von A. STaAEHELIN [14]. Nichts Neues bringt V. Gitermann.
Werkangaben in der Bibliographie S. 59.

4 E. GacriarpI [10], Kapiteluberschrift S. 903.

5 R. FELLER [9], S. 221.
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vom allgemeinen Urteil iiber den betreffenden Zeitraum. In der
Tat unterscheidet sich denn auch das Gesamtbild der Epoche bei
den beiden Autoren ganz erheblich. Gagliardis Kritik der Nieder-
gangszeit — und hier folgt er Oechsli — steht Fellers Lob der «uralten
Schweizerfreiheit» gegeniiber, die selbst durch die Riickstédndigkeit
des Staates nicht eingeschrankt wird®. Beiden Ansichten haftet
etwas Essayistisches an. Beide Autoren stehen in der Tradition des
Historismus?, insofern sie von einer intuitiven Epochendeutung her,
die sie nicht als historisch-subjektive verstanden wissen wollen,
einzelne Ereignisse bewerten. Feller hat vom Historismus auch den
Wertpositivismus, das verstehende Begreifen tibernommen. Seine
seitenlangen Rechtfertigungen des «Ancien Régime» zeigen oft eine
starke Ahnlichkeit mit der zeitgenossischen Argumentation. Die
Herrschaft des engen Kreises des Berner Patriziats beispielsweise
scheint ihm durch Staatsrison legitimiert®. Das Argument, das er
dem Gedankengut des aufgeklirten Absolutismus entnimmt, zeigt
zudem eine enge Verwandtschaft mit Rankes hypostasierter
Staatsidee.

Mit Ausnahme von Feller sehen alle erwahnten Historiker einen
unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen der aristokrati-
schen Tendenz im «Ancien Régime» und den Unruhen. Unbestritten
ist seit Oechsli ferner die Erscheinung des politischen Immobilismus
und - in starkem Widerspruch dazu — einer bedeutenden wirt-
schaftlichen und kulturellen Bliite. Doch die Zusammenhénge zwi-
schen diesen in der Literatur meist durch Kapiteliiberschriften ge-
trennten Erscheinungen werden nur selten geklirt, und so muss
die Entwicklung des Beziehungsgeflechtes im dunkeln bleiben. Die
Historiker begniigen sich allzu oft mit einer beziehungslosen Kom-
pilation von Erscheinungen und iiberlassen die Herstellung von Be-
ziehungen dem Leser.

Die bereits erwibnte Ubereinstimmung in den Berichten iiber
die Ereignisvorginge wihrend der einzelnen Unruhen lassen hoffen,

¢ R. FELLER [9], S. 220.

Ganz dhnlich auch das «Hirtenidyll» bei Im Hof [11], 8. 48.
7 Zur Kritik des Historismus vgl. G. 1¢cers {3].
8 R. FELLER [9], S. 237.
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dass mindestens die Darstellung der Fakten erschopfend geleistet
worden ist. Bei genauerem Studium ergibt sich, dass sich die Ver-
sionen Monnards in den folgenden Gesamtdarstellungen und Detail-
untersuchungen in den wesentlichen Punkten durchzusetzen ver-
mochten und lediglich ergénzt worden sind. Monnard verzichtet
auf jede Gesamtinterpretation, ja sogar auf durchgehende systema-
tische Ordnungsprinzipien®. Sein Bericht iiber die einzelnen Kon-
flikte iibertrifft jedoch alle folgenden Gesamtdarstellungen an Um-
fang, Vollstédndigkeit und Sorgfalt, stiitzt er sich doch als einziger
auf eigene eingehende Quellenstudien. Der Weg zu wirklich neuen
Erkenntnissen blieb aber nach ihm versperrt, weil mit Monnards
Darstellung der einzelnen Unruhen auch seine Wertung und damit
die als relevant betrachteten Fragestellungen unkritisch iibernom-
men wurden.

Die Konflikte in den Landkantonen etwa haben mit Ausnahme
Im Hofs alle als Sippenfehden mit ochlokratischem Charakter apo-
strophiert, der Berner «Burgerlirm» wird als Komplott einiger
Neider abgetan, wogegen das Urteil iiber die Untertanenrevolten
relativ giinstig ausfallt.

Getreu dem historistischen Psychologismus haben Monnard und
seine Nachfolger den Einfluss der Unruhestifter und Oppositions-
fithrer und die Durchsetzbarkeit ihrer Strategien weit iiberschatzt.
Ausgehend von den Erscheinungen der Unruhen und der Bio-
graphie ihrer Fiithrer wurde allzu linear auf die Motive dieser
Fiihrer und von da wiederum vorschnell auf ihre Intentionen ge-
schlossen. In einem gewaltsamen Schritt wurde schliesslich diese
Bewertung auf ihre ganze Gefolgschaft iibertragen und dabei iiber-
sehen, dass in einer oppositionellen Gruppe selbst latente Anta-
gonismen bestehen kdnnen. Die Wertung der Motive und Inten-
tionen war immer eine moralische. Die moralischen Massstibe, an
denen gemessen wurde, verraten ihre idealistische Herkunft deut-
lich, gilt doch als hochster Wert die Selbstlosigkeit?. Jedes Ein-
stehen fiir die eigenen Interessen gegen den Willen des Regimes hat
a priori moralische Disqualifikation zufolge, auch wenn der ver-

9 Er begniigt sich mit chronologischer Anordnung.
10 So wie sie etwa in Schillers « Riéuber» gefordert wird.
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fassungsrechtliche Boden nicht verlassen wird. Von diesen frag-
wiirdigen Kriterien hingt dann die Bewertung der ganzen Be-
wegung ab.

Aufgrund der methodischen Unzulidnglichkeiten verfestigten sich
blosse Vermutungen zu kaum hinterfragten Dogmen. Genannt
seien die drei wichtigsten.

1. Die Konflikte erschienen als vermeidbare Unfille. Nie ist ernst-
lich erwogen worden, dass sie durch 6konomische, soziale und
politische Strukturen determiniert sein kénnten.

2. Die asymmetrische Perspektive bei der Untersuchung der Kon-
fliktparteien wurde iiberall aufrechterhalten. In diesem Schema
erscheinen die Handlungen der Dissidenten immer als Aktionen,
die des Regimes als Reaktionen.

3. Wegen ihrer wenig spektakuliren Folgen auf der Ereignisebene
galten die Unruhen insgesamt als bedeutungslos. Mogliche evolu-
tiondre Funktionen auf der Ebene der 6konomischen, sozialen
und politischen Strukturen blieben unbeachtet.

2. Methodische Erdrterungen

Wenn diese Untersuchung nicht bloss Forschungsbericht sein soll,
dann muss sie sich auf einen genau durchdachten Methoden-
apparat stiitzen kénnen. Die Materialfiille ldsst iiber das Studium
der gedruckten Quellen und Darstellungen hinaus keine Archiv-
arbeit zu. Das bedeutet: Im Grunde genommen miissen aus dem
Faktenmaterial, das dltere Autoren als Belegstellen fiir ihre Inter-
pretationen anfiihren, neue Deutungsansitze entwickelt werden.
Gegeben ist nicht die Vergangenheit, sondern bloss ihre kiimmer-
lichen Uberreste, kénnte man in Anlehnung an Droysen formu-
lieren!!. Die Subjektivitit der Analyse ist unbestreitbar. Aus die-
sem Grund darf auf Angabe und Erlauterung der Methode der
Studie nicht verzichtet werden. Geschichtstheoretische Uberlegun-
gen kénnen wegfallen, weil jeder methodische Entscheid ein be-

11 J. G. DroYSEN, Historik, Vorlesungen iiber Enzyklopddie und Methodo-
logie der Geschichte, Darmstadt 1958, S. 326f.
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stimmtes geschichtstheoretisches Bekenntnis impliziert. Eine Me-
thode mit ausschliesslich heuristischem Wert, das heisst ohne jede
objektive Entsprechung, wird auch nichts leisten konnen?2.

Die nicht reproduzierbare irreversible Individualitit jedes ge-
schichtlichen Ereignisses macht das Wesen der Geschichte aus?s.
Der Historiker darf aber, wenn er nicht Chronist bleiben will, vor
dieser Tatsache nicht kapitulieren. Auf die Bestandesaufnahme
der Fakten muss bewusste Abstraktion und Reduktion folgen. Erst
wenn die zahllosen Ereignisse einer Epoche auf die wesentlichen
Strukturen verkiirzt sind, zeichnen sich die Charakteristika dieser
Epoche ab, wird der Entwicklungsgang erkennbar. Konkret heisst
das: Aufgabe dieser Arbeit ist nicht Isolierung und metaphysische
Wesensergriindung der zu untersuchenden Konflikte; Ziel ist viel-
mehr die Beschreibung ihrer strukturellen Beziehungen zur 6kono-
mischen, sozialen und politischen Situation im «Ancien Régime»
des 18. Jahrhunderts. Aus dem Handlungsrepertoire der Konflikt-
partner soll auf die sie einengenden strukturellen Zwinge ge-
schlossen werden. In diesem Zusammenhang miissen die grossen
Fortschritte in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, in der Polito-
logie und Soziologie nutzbar gemacht werden. Die Unruhen erschei-
nen in dieser Optik als Ausbriiche potentieller und reeller latenter
Konflikte. Daraus ergeben sich die Fragen nach der Stabilitdt des
Struktursystems und - fiir jeden Konfliktsausbruch — nach dem
Grund des Versagens der Integrationsmechanismen !4,

Die Methode, wie sie bis jetzt entwickelt wurde, lduft Gefahr,
sich in einen hermeneutischen Zirkel zwischen Struktur und Er-
eignis, beziehungsweise Konflikt, zu verfangen. Dieser Tendenz zum
positivistischen Strukturalismus kann am besten mit der Erkenntnis
F. Braudels vorgebeugt werden: Auch die Strukturen sind der zeit-
lichen Dimension unterworfen!®. Der Zirkel muss gesprengt werden,
um Raum fiir die historische Entwicklung zu schaffen. Die Ereig-
nisse sind, so Kiittler und Lozek, die Verbindung zwischen Struktur

12 Sie wire dann allerdings auch heuristisch wertlos.

18 Vgl. dazu H. LuTHY, Wozu Geschichte? Zurich 1969.
14 Zur Soziologie des Konflikts vgl. Bibliographie S. 58.
15 F. BRAUDEL, Hcrits sur Uhistoire, Paris 1969.
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und Entwicklung?é, Diesem objektiven Sachverhalt entspringe die
Forderung nach der dialektischen Einheit von Logischem und
Historischem, in der das Historische als bestimmender Aspekt er-
scheine. Oder um mit F. Graus zu sprechen «Historische und
strukturalistische Analyse koénnen einander nicht ersetzen ...».l7?
Auch er warnt vor einer bloss mechanischen Verbindung. In der
Geschichte der Vor- und Nachzeit der untersuchten Epoche ist uns
ein Korrektiv zur Relativierung der strukturellen Analyse gegeben.

Es wird also darum gehen, die Konfliktpartner mit antagoni-
stischen gesellschaftlichen Gruppen, die die Strukturanalyse er-
geben hat, zu identifizieren. Konflikte mit dhnlichen strukturellen
Funktionen, deren Urheber 6konomisch, sozial und politisch dhnlich
bestimmt sind, wéren dann als Typus zu definieren. Es sind diese
Typen nicht als Idealtypen zu nehmen'8, sondern lediglich als
Gruppen von Ereignissen, die strukturell dhnlich bestimmt sind.
Die Phénomenologie der Unruhen ist als Kriterium der Typologie
trotz ihrer hdufigen Anwendung unbrauchbar, weil sie stillschwei-
gend von der unhaltbaren Annahme ausgeht, dhnliche Erschei-
nungen seien zwingend auf den gleichen Wesenstypus zuriickzu-
fithren. Wenn die verschiedenen Typen, die die Analyse ergeben
hat, im gesellschaftlichen Strukturgefiige lokalisiert sind, wird sich
herausstellen, ob sie durch weitere Abstraktion auf einen einzigen
heuristisch relevanten Typus mit relativ einheitlichen Systemfunk-
tionen, respektive Dysfunktionen reduzierbar sind.

3. Struktur und Entwicklung im Corpus Helveticum1®

Ein loses Geflecht unterschiedlicher und selbstéindiger Einzelver-
trige kettete die dreizehn Orte der alten Eidgenossenschaft zum

16 KUrTLER und LozZEK, in: Probleme der Geschichtsmethodologie [4].

17 F. Gravus [2], S. 22.

18 Im Sinne Max Webers.

19 Als Grundlagen fiir dieses Kapitel dienten E. J. WALTER [25] und das
«Handbuch der Schweizergeschichte» [11].
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Corpus Helveticum. Um diesen Kern herum befand sich ein ganzer
Ring zugewandter Orte, die nur mit einzelnen Orten verbiindet
waren.

Die Vertriige beinhalten lediglich militdrische Hilfs- und Schutz-
versprechen und die Verpflichtung, Streitigkeiten unter den Biind-
nispartnern auf dem Verhandlungsweg zu losen. Im iibrigen sind
die einzelnen Orte véllig souverdn, sowohl in der Innen- als auch
in der Aussenpolitik. Die einzige gemeinsame Institution der alten
Eidgenossenschaft, die Tagsatzung, hat selbst iiberhaupt keine
Kompetenzen und ist daher nicht mehr als eine Art Diskussions-
forum der verbiindeten souveridnen Staaten. Die kantonalen Dele-
gierten sind strikte an ihre Weisungen gehalten und miissen bei
jeder unvorhergesehenen Wendung neue Instruktionen einholen.
Entscheide kommen nur bei allgemeinem Konsens zustande, so dass
alle Geschifte, die nur durch eine Kompromisslésung geregelt wer-
den kénnen, aufgeschoben werden miissen. Die Tagsatzung, als
einziges Instrument der Bundespolitik, ist funktionstiichtig, solange
die Antagonismen unter den einzelnen Orten durch gemeinsame exi-
stentielle Interessen in Schranken gehalten werden, solange Einig-
keit herrscht. Sie versagte, sobald aufgrund der sozialen, politischen
und Skonomischen Differenzierung, nach Uberwindung der gemein-
samen existenziellen Gefadhrdung und dem Zusammenbruch der auf
sie folgenden expansiven Machtpolitik, eine gemeinsame Politik
nur durch Kompromisse hitte zustande kommen kénnen. Um das
Bundesinstrument dieser neuen Situation anzupassen, hitten die
einzelnen Orte ihre eigene Souverinitdt zugunsten des Bundes ein-
schrinken miissen. Diese Umwandlung aber widersetzt sich das
System. Verdnderungen werden von jenen Minderheiten durch Ver-
weigerung ihrer Zustimmung blockiert, die durch Mehrheitsbe-
schliisse zu irgendwelchen Zugestdndnissen gezwungen werden
konnten.

Durch eine geschickte Verbindung von Kémpfen und Kaufen
war es biduerlichen Talgemeinschaften und den mit ihnen verbiin-
deten Stadtrepubliken im 14. Jahrhundert gelungen, die Privi-
legien des alten Feudaladels zu iibernehmen. Weder bestanden
auf kantonaler oder eidgendssischer Ebene irgend welche Ansitze
zu monarchischen Zentralgewalten, welche die Ablésung des Feudal-
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adels nach franzosischem Vorbild angefiihrt und zu ihren Gunsten
ausgeniitzt hitten, noch vermochte sich hier der alte Adel durch
eine Verbindung mit dem aufsteigenden Biirgertum zu einer Gentry
vor dem Untergang zu retten, wie dies spiter dem englischen
gelang. Die Interessens- und Kampfgemeinschaft der Stiddte und
¢« Linder» bewihrte sich auch im 15. Jahrhundert, als die Orte von
der Defensive zur expansiven Machtpolitik iibergingen. Mit dem
Ende der Grossmachtpolitik reissen der 6konomische und poli-
tische Aufstieg der Stddte und die konfessionelle Spaltung einen
Graben zwischen stddtischen und landlichen Orten auf. Nur mit
Miibe lésst er sich in Zeiten dusserster Bedridngnis in den Defen-
sionalen von 1647 und 1668 notdirftig und kurzfristig iiber-
briicken. Die einsetzende Stagnation ldsst sich, des verfassungs-
immanenten Immobilismus wegen, nicht mehr iiberwinden. Die
politische Hegemonie der Stédte nach dem Sieg der Protestanten
von 1712 verschirft die Krise noch. Einziges gemeinsames An-
liegen der Orte an der Tagsatzung ist bald nur noch die Ver-
waltung der gemeinen Herrschaften.

Die Eliten, die im 13. und vor allem im 14. Jahrhundert die
republikanischen und demokratischen Bewegungen angefiihrt hat-
ten, konnten sich iiberall faktisch die politische Herrschaft sichern.
In der Folge gelang es ihnen, ihren wirtschaftlichen und sozialen
Vorsprung weiter zu vergrossern. Bis zum 18. Jahrhundert ver-
schafft der wirtschaftliche Aufschwung Kaufleuten, Séldnerfiithrern
und spédter auch Unternehmern in Manufaktur- und Verlagswesen
Zutritt zur politischen Herrschaft. Politische und Skonomisch-
soziale Schichtung sind im Gegensatz zu Frankreich weitgehend
identisch. Dieser plutokratischen Tendenz steht eine oligarchisch-
aristokratische gegeniiber, die im 17. und 18. Jahrhundert immer
mehr an Bedeutung gewinnt und die republikanischen Grundlagen
ginzlich zu verschiitten droht. Sie wird fassbar im faktischen
aber auch im staatsrechtlichen Machtgewinn einer auf wenige
Kopfe beschrinkten Obrigkeit und in ihrem Versuch, die Amter
einem moglichst kleinen Kreis von Geschlechtern vorzubehalten.
Ihre Grundlagen hat diese Erscheinung in der wirtschaftlichen
und sozialen Polarisierung der Bevolkerung. Wahrend die Eliten
der barocken Hofkultur nacheifern oder gar mit der spezifisch biir-
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gerlichen Aufkldrung?® sympathisieren, verharren weite Volksmas-
sen in einer beinahe mittelalterlichen, weitgehend religis bestimm-
ten Welt. Die Verwaltung grosser Untertanengebiete bringt schliess-
lich auch eine zunehmende zeitliche Beanspruchung der schlecht
bezahlten oder gar ehrenamtlichen Staatshdupter, an die jetzt auch
hohe bildungsmiéissige Anforderungen gestellt werden, Faktoren, die
die sozialen Barrieren bis zur Uniiberwindbarkeit erhéhen. Als
wichtige exogene Ursache sei schliesslich der Einfluss, den die Nach-
barldnder, vorab das absolutistische Frankreich und Preussen, iiber
Solddienste, Grosshandel, Literatur und diplomatischen Verkehr in
der Schweiz ausiiben, erwidhnt.

Es wird nun der oft beschworene Zusammenhang der Unruhen
mit dem Aristokratisierungsprozess genau zu untersuchen sein.
Sind die Unruhen Konflikte zwischen den immer absoluter regie-
renden Minderheiten und der zuriickgesetzten Masse ? Sind es Macht-
kéimpfe innerhalb der Elite? Oder macht sich in ihnen bereits der
freiheitlich-demokratische Gegentrend geltend ? Hat die elitire Kul-
tur der Aufklirung in den Schweizer Stédten bereits eine Eigen-
dynamik entwickelt und dridngt jetzt auf eine demokratische Re-
form, oder sind die sozialrevolutioniren Ideen schon in die Unter-
tanengebiete vorgedrungen ?

Auf gesamteidgendssischer Ebene lassen sich diese Fragen nicht
einheitlich beantworten. In den Landkantonen stosst die Aristo-
kratisierung auf starke demokratische Strukturen und nimmt des-
halb ganz andere Formen an als in den Stddten. Unter diesen
haben sich die Zunftdemokratien gegeniiber dieser Bewegung viel
widerstandsfihiger gezeigt als die iibrigen Stiddte. Endlich ist es
einleuchtend, dass sich die Aristokratisierung im Verhéltnis Herren/
Untertanen, das nicht durch die Erinnerung an eine ehemalige
Gleichstellung in der Befreiungszeit vorbelastet war, weil die Her-
renrechte vom Feudaladel iibernommen worden waren, viel besser
entfalten konnte.

Verschiedene Strukturen fithren in Landkantonen, Zunftstidten,
aristokratischen Stddten und Untertanengebieten zu verschiedenen
Ausprigungen der Aristokratisierung. Diese Strukturunterschiede

20 So die Literaturwissenschaftler Werner Krauss und Hans M. Wolf.
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miissen auch fiir die dabei auftretenden Konflikte relevant sein.
Wenn im folgenden diese einzelnen Konflikttypen untersucht wer-
den sollen, dann wird dabei keineswegs unterstellt, dass jeder Struk-
turform ein Konflikttypus entsprechen muss. In einem zweiten Teil
miissten dann jene Konflikte diskutiert werden, die durch einen
Widerstand gegen das Regime provoziert wurden, der sich von der
konkreten Situation gelést hat und prinzipiellen, das heisst auf-
klirerischen Charakter trigt.

Alle Unruhen sind schliesslich stets auch daraufhin zu priifen,
ob sich in ihnen nicht doch auch Antagonismen #ussern, die zur
Aristokratisierung in absolut keinem Zusammenhang stehen und die
im bisherigen Frageraster durchgefallen sind.

4. Die Unruhen der Landsgemeindekantone

4.1. Landsgemeindedemokratie und Familienherrschaft

Schon immer hatte sich die bergbiduerliche Bevolkerung weit-
gehend selbst verwaltet. Der kleine Ertrag, den diese kargen und
diinnbesiedelten Alpentéler abwarfen, lohnte die kostspielige Ver-
waltung des peripher gelegenen schwerzuginglichen Gebietes kaum.
Der Versuch des Feudaladels, die Bergtiler in die Herrschafts-
doménen zu integrieren, scheiterte an der Wehrbereitschaft der ver-
biindeten Talschaften, die den Waffendienst — im Unterschied zur
biuerlichen Bevélkerung im Flachland — beibehalten hatten. Im
Gegenteil : Die Autonomie der Bergbauern wuchs. Hatten sie vorher
den gemeinsamen Besitz in ihren Markgenossenschaften selbstindig
verwaltet, so schufen sie sich jetzt mit der Landsgemeinde ein
eigenes politisches Instrument. Mit der politischen Freiheit war
auch die Moglichkeit zur Ablosung der feudalen Grundlasten ge-
geben. Durch die quantitative Fixierung des Erblehenszinses
kamen die Bauern in den ausschliesslichen Genuss der Produk-
tionssteigerungen. Auch die Bewirtschaftung der meist grundlasten-
freien Allmend und Alpwiese brachte Gewinn. Entscheidend war
aber der Einbruch der Geldwirtschaft. Die Geldgewinne aus Vieh-
zucht und Viehhandel, die den Selbstversorgerbetrieb ablosten, die
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Einnahmen aus dem Passverkehr und dem beginnenden Militér-
unternehmertum gestatteten den Abkauf der Feudalrechte vom ver-
armten Adel, der durch die Geldabwertung schwer getroffen wurde,
weil die oft in Geldleistungen umgewandelten Abgaben im Gegen-
satz zum steigenden Bodenwert konstant blieben?!.

In den verbiindeten Orten war die Landsgemeinde?? die hochste
Gewalt. Sie iibte, entsprechend dem damals ungeteilten Begriff
der Staatsgewalt, die Funktionen der Legislative, der Exekutive
und der Jurisdiktion aus. Sie hat spiter einzelne Rechte an Réte
weitergegeben, in ausserordentlichen Situationen griff sie jedoch
oft selbst wieder auf ihre alten Kompetenzen zuriick, indem sie
iiber die Gerichte hinweg Recht sprach oder indem sie direkt in die
Tagespolitik, den Bereich des Landrates, eingriff. Sie konnte dies
um so mehr, als keine klare Kompetenzscheidung vorlag. Die Mai-
landsgemeinde, an der sich alle volljihrigen Manner einzufinden
hatten?3, wihlte die Landeshdupter, den Landammann, dessen
Statthalter, den Bannerherrn und den Landeshauptmann, ferner
den Landesfihnrich und den Landessidckelmeister. Sie beschloss
iiber die Aufnahme ins Landrecht, bestimmte und instruierte die
Tagsatzungsdelegierten und erliess Gesetze. Urspriinglich war das
freie Antragsrecht in allen Kantonen gewéhrleistet . Bei wichtigen
Entscheidungen konnten Landammann, Réite und zum Teil eine be-
stimmte Zahl von Landleuten eine ausserordentliche Landsgemeinde
einberufen.

Das Landsgemeindemodell, wie es in den Urkantonen erfolgreich
praktiziert wurde, hat eine grosse Faszination auf die umliegende
Region ausgeiibt. Mit missionarischem Eifer und kriegerischem Mut
halfen die drei Orte ihren unfreien Nachbarn bei der Errichtung
ebensolcher selbstindiger Gemeinwesen. Nach ihrem Vorbild ent-
standen die Landsgemeinden von Glarus, Zug und Appenzell.

Der Durchbruch der Geldwirtschaft 16ste einen 6konomischen

21 F{ir diesen Abschnitt vor allem P. Liver [20].

22 Uber die Landsgemeinde gibt am besten Auskunft: H. RyrreL [22],
J. J. BLuMer [15].

23 Fernbleiben wurde oft bestraft.

24 In Uri bloss indirekt.
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und sozialen Differenzierungsprozess der vorher weitgehend ein-
heitlichen Bevélkerung aus. Viehhandel, Passverkehr und vor allem
das Militdrunternehmertum schufen eine Elite.

Der grosse Erfolg gelang den auslindischen Werbern 25 nach dem
Zusammenbruch der schweizerischen Grossmachtpolitik. Die mei-
sten Dienstherren versuchten ihre schweizerischen Truppenbestinde
durch Partikularabkommen mit den schweizerischen Offiziersfami-
lien zu sichern. Einzig Frankreich hat es seit dem 15. Jahrhundert
immer wieder verstanden, den schweizerischen Orten in eigent-
lichen Staatsvertrigen das Zugestdndnis der Soldnerwerbung zu
erkaufen 26,

Die Bezahlung bestand in einem Bundgeld, der « pension de paix
et d’alliance», das den verbiindeten Regierungen ausbezahlt wurde.
Der vertraglich festgesetzte Betrag machte aber nur einen kleinen
Teil der tatséichlich ausbezahlten Summe aus. Diese setzte sich
ferner aus der «pension par rolle», aus Verehrgeldern und Grati-
fikationen und aus verbilligten Salzlieferungen zusammen. Die
« pension par rolle», das sogenannte Rodelgeld, war von einem ge-
legentlichen Schmiergeld zur festen Pension geworden und floss in
die Taschen der wichtigen Magistraten. Sie diente der Erhaltung
des «goodwills» der verbiindeten Regierungen. Die Gratifikationen
standen schweizerischen Vertrauensleuten Frankreichs zur Be-
lohnung treuer Anhénger und zu Wahlmanipulationen und Be-
stechungen zur Verfiigung. Schliesslich konnte auch die Lieferung
von billigem Burgundersalz der frankophilen Politik zum Durch-
bruch verhelfen 27, :

Die Widerrufung des Ediktes von Nantes hatte die protestan-
tischen Orte von Frankreich entfremdet. Um so enger schlossen
sich jetzt, in der Zeit der Konfessionskriege, die katholischen
Orte an Frankreich an. Im «Triicklibund » von 1715 zwischen Frank-
reich und den katholischen Orten hatte sich der franzésische Bot-
schafter Du Luc im Namen Frankreichs dazu bereiterkliren miis-
sen, fiir die Restitution der im zweiten Villmergerkrieg verlorenen

25 Zum Solddienst sieche A. DuBLER [16] und H. SurTER [24].
26 H. SuTTER [24], S. 144.
27 Zu den franz. Zahlungen siehe U. Ess [81], S. 9-12.
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ehemaligen katholischen Gebiete einzutreten, um ein giinstiges Sold-
biindnis abschliessen zu kénnen 28,

In den Stddten hatten die Verwaltung der grossen Untertanen-
gebiete, das Verlagswesen, der Grosshandel und die beginnende In-
dustrie neue Verdienst- und Aufstiegsmoglichkeiten geschaffen. In
den meisten Landkantonen hingegen blieb die elitdre Stellung der
Offiziersfamilien unangefochten. Appenzell Ausserrhoden und das
evangelische Glarus haben sich am wenigsten gegen den Einfluss
der Stadtkantone abgeschlossen. Beide bekannten sich zum neuen
Glauben. In beiden konnte dann auch die Heimindustrie Eingang
finden?, Die Offiziersfamilien in den katholischen Orten dagegen
wehrten sich oft gegen eine Verringerung ihrer Werbekapazitéit
durch Industrialisierung.

Viele Familien hatten das erbliche Anrecht auf eine Kompanie
erworben. Diese traditionellen Offiziersfamilien gelangten zu gros-
sem Reichtum. Es war ihnen sogar gestattet, ihre Kompanie
an andere Offiziere zu verpachten. Mit dem franzosischen Geld
im Riicken gelang es diesen einflussreichen Geschlechtern mit der
Zeit, sich den Anspruch auf die politische Macht zu sichern. Viele
Amter wurden beinahe zum Besitz einer Familiendynastie. Die
Tatsache, dass die meisten jungen Ménner aus vornehmer Familie,
die wichtigsten potentiellen Umgestalter der sozio-dkonomischen
Struktur, bis gegen das 40. Altersjahr im Ausland in fremden
Diensten weilten, hat viel zur Erhaltung der traditionellen Struktur-
verhiltnisse beigetragen.

Als der Solddienst im 18. Jahrhundert, wegen des niederen
Soldes, der nicht einmal dem Tageseinkommen eines Taglohners
entsprach?, an Attraktivitit verlor, verblieb den Kompanie-
besitzern nur noch die Zuflucht zu unlauteren Werbemethoden und
die Werbung im nérdlichen Nachbarland. Die Kraft zu neuen wirt-
schaftlichen Unternehmen brachten die traditionellen Offiziersfami-
lien selbst dann nicht mehr auf, als die Hauptleute infolge der

28 Dazu Diss. F. GROBLI, Botschafter Du Lucund der Triicklibund, Basel 1961.

28 Vgl. hektographierte Seminararbeit A. THURER, Die beiden Appenzell
und Glarus 1789-1798, Basel 1973.

Affinitét von Protestantismus und Friihkapitalismus.
30 H. SuTTER [24], S. 129ff.
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Straffung der ausldndischen Armeen viel von ihrer fritheren Selb-
stéindigkeit einbiissten und als die Gewinne der Unternehmer
zuriickgingen 31,

Noch vor Beginn der eigentlichen Geschlechterherrschaft setzt
mit der Schaffung eigener Untertanengebiete der Niedergang der
Landsgemeindedemokratien ein. Fortan konnten béduerliche Befrei-
ungsbewegungen nicht mehr auf die Unterstiitzung der Landkan-
tone rechnen, denn diese wollten nicht den Abfall ihrer eigenen Ge-
biete heraufbeschworen. Sie haben sich im Bauernkrieg und in
spateren Aufstdnden, streng nach dem Grundsatz der positiven
Legitimitédt verfahrend, immer die Rechte der Herren zu eigen
gemacht. Damit verleugneten sie ihren eigenen Ursprung, waren
doch die Bauernfiihrer nichts anderes als Fortsetzer der alten Be-
freiungstradition, denn es schwebte auch ihnen eine Landsgemeinde-
demokratie vor.

Nach und nach verdringte eine «privatrechtliche Auffassung
der Landeshoheit»32 das Bewusstsein des Selbstbestimmungsrechtes
der freien Bauern. Die Zugehorigkeit zur Landsgemeinde erschien
als privater Rechtstitel, als eine Art Genussschein am o6ffent-
lichen Besitz. Die Landleute waren nicht mehr gewillt, diesen Be-
sitzstand mit jedermann zu teilen. Die Aufnahme ins Landrecht
konnte nur durch Einkauf erfolgen und wurde schliesslich fast
vollig eingestellt. Finanziellen Nutzen wussten sich die Mitglieder
der Landsgemeinde durch die Erhebung von Sitzgeldern zu sichern.
Sie wurden entweder aus dem « Landessickel» oder von bestimmten
Personen und Institutionen, die an irgendeinem Entscheid interes-
siert waren, oder von neuen Amtsinhabern bezahlt. Aus den Unter-
tanenlindern zum Beispiel wurde indirekt durch die Versteigerung
der Landvogteien Profit geschlagen. Es war dann Sache der ge-
wihlten Amtstréiger, sich in der Verwaltung des ihnen anvertrauten
Gebietes fiir ihre Kosten zu entschidigen 33,

Am schwersten gefihrdete aber die Familienherrschaft die alte
Landsgemeindedemokratie. Mit ihrem Vermoégen und den franzo-
sischen Geldern konnten einige Geschlechter einen Kreis von An-

31 H. SurTer [24], S. 1154,
32 H. RyrrEL [22], S. 146.
33 H. RyYrrEL [22], S. 148ff.
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hingern, eine Partei, um sich scharen. Bei Wahlen und Abstim-
mungen konnten sie ihre Machtanspriiche durch «Trélen», das heisst
durch Bezahlung von Sitz- und Bestechungsgeldern, durchsetzen.
Durch ihren grossen Okonomischen und bildungsmaéssigen Vor-
sprung fielen ihnen die Machtpositionen oft von selbst zu. Einmal
brachten die Landesimter wegen der Verwaltung der Untertanen-
linder und wegen der zunehmenden Verwaltungstétigkeit im eigent-
lichen Kantonsgebiet eine immer grossere zeitliche Beanspruchung
mit sich und blieben doch schlechtbezahlte Ehrendmter. Zum
zweiten verlangte ihre Ausiibung Bildung, Verhandlungsgeschick
und — fiir den Verkehr mit den Nachbarorten, der Tagsatzung
und mit dem Ausland — einen hohen sozialen Status. Einmal im
Amt trachteten sie mit Erfolg danach, die Macht der Réte zu
Ungunsten der Landsgemeinde zu vergrossern. So wurde das Ein-
berufungsrecht der Landleute zu ausserordentlichen Landsgemein-
den beschnitten oder giinzlich abgeschafft und das Antragsrecht
einer strengen obrigkeitlichen Kontrolle unterzogen. Die Lands-
gemeinde wurde schliesslich beinahe auf eine blosse Wahlbestati-
gungsbehorde reduziert, wihrend Sachentscheide in die Befugnis
der Rite gelangten. Unter dem Einfluss der absolutistischen Nach-
barstaaten und der aristokratischen Stddte begannen sich die Be-
horden immer selbstherrlicher zu gebidrden, legten sich adelige
Stammbéaume und schwiilstige Titel zu und verbaten sich im Ein-
klang mit dem verbiindeten Klerus jede Kritik. In diesem Stadium
setzten sich die alten Geschlechter erfolgreich gegen den politischen
Aufstieg neuer Familien zur Wehr. Die plutokratische Tendenz
nahm aristokratische Ziige an. Neben dem Hauptantagonismus zwi-
schen freien Landsleuten mit ihrer Institution der Landsgemeinde
und den Militdrunternehmerfamilien in den Réten finden sich
gegensitzliche Interessen zwischen Landleuten und Ansissen und
zwischen alten Geschlechtern und neu aufsteigenden Familien3%.

4.2. Grundziige der Parteikampfe3®

Gegeniiber den Aufstinden in Stédten und Untertanengebieten
fallen die Unruhen in den Landsgemeindekantonen durch ihre be-

3¢ Vom Verhiltnis Herr/Untertan soll, wie angetont, spater die Rede sein.
35 Literatur zu den einzelnen Unruhen vgl. bibliographischer Anhang.
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merkenswerte Einheitlichkeit auf. Immer handelt es sich — so etwa
lassen sich die Ahnlichkeiten auf einen einfachsten Nenner bringen —
um Parteikimpfe, in denen sich alte Landsgemeindedemokratie
und Familienherrschaft respektive Herrschaft der Rite gegeniiber-
stehen. Auf die knappe Darstellung der fiinf Konflikte muss deshalb
eine genauere Analyse folgen, in der das gemeinsame Grundgeriist
der Vorfille ausgearbeitet wird.

Im Zuger Harten- und Lindenhandel 1728-1736 formierten sich
die drei Landgemeinden und einzelne Stadtbiirger zur Partei der
Harten. Unter der Fiithrung des « Schwarzen Schumachers» verlang-
ten sie die Gleichteilung des franzosischen Rodelgeldes, der Grati-
fikationen und der Profite aus dem Salzhandel, iiber die bisher die
bekannte Offiziersfamilie der Zurlauben, die Fiihrer der Linden, ver-
fiigten. Zurlauben wurde verbannt und bestraft. An seiner Stelle
wihlte die Landsgemeinde Schumacher zum Ammann. Als solcher
hat sich dieser nach der Kiindigung des Biindnisses mit Frank-
reich durch seine autoritire und terroristische Amtsfithrung un-
populdr gemacht, bis er schliesslich seinerseits 1736 verbannt
wurde, als das franzosische Geld die Wiederverbiindung mit dem
franzosischen Hof zustande brachte.

Der Appenzeller Landhandel von 1732/33 brachte die Abwahl
und die Verurteilung des Geschlechtes der Zellweger, die als
Landesbeamte den unpopuldren Rorschacher Vertrag ohne Befra-
gung des Volkes abgeschlossen hatten, der wegen des in ihm fest-
gelegten schiedsgerichtlichen Verfahrens als Souverdnititsverlust
des Standes gedeutet wurde. Der Sturz der Zellweger von Trogen
war zugleich der Machtantritt der Wetter von Herisau.

Die neue, vom franzosischen Kriegsminister Duc de Choiseul
1762 eigenméchtig angeordnete Ordonnanz fiir die Schweizer Trup-
pen in franzosischen Diensten3® hat die Landleute von Schwyz
und Zug gegen Frankreich und seine Anhidnger im eigenen Land
aufgebracht. In Schwyz brach an der Landsgemeinde — provoziert
durch den Pfauenwirt Pfyl — ein Strafgewitter iiber die Kopfe der
Linden und vor allem iiber den General Nazar Reding los. Reding

36 Die Ordonnanz brachte die Aufhebung der Standeskompagnien und
eine allgemeine Straffung der Hierarchie und der Disziplin.
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hatte ndmlich widerrechtlich Truppen ausgehoben und die neue
Ordonnanz eingefiihrt. Pfyls Regiment brach jedoch nach zwei
Jahren zusammen. In Zug konnte der geschickt verhandelnde Rat
den offenen Ausbruch des Konfliktes verhindern, lediglich der fran-
zosische Giinstling, Landammann Lutiger, wurde fiir einige Jahre
verbannt.

Etwas anders verlief der Sutterhandel in Appenzell Innerrhoden.
Dort war es dem Badwirt Joseph Anton Sutter dank seiner Popu-
laritdt bei den Bauern gelungen, gegen den von den Réten ge-
billigten Anspruch langjéhriger Landesbeamter Landvogt im Rhein-
tal und dann Landammann zu werden. Als Sutter im sogenannten
Samtiser Handel eine Niederlage in der Landsgemeinde hinnehmen
musste, nahm dies der Rat zum Anlass, ihn in letzter Minute zu
desavouieren und widerrechtlich abzusetzen. Eine emporte Volks-
menge, die vors Rathaus gezogen war, musste mit einigen Ver-
sprechungen beruhigt werden. Daraufhin wurden alle Sympathi-
santen Sutters kurzerhand verhaftet und verurteilt. Spéter gelang
es der Regierung durch ein Betrugsmandver des geflohenen Bade-
wirts habhaft zu werden. Nach kurzem Prozess wurde er wegen
Landesverrat zum Tode verurteilt.

In seiner sorgfiltigen, jedoch einseitig biographisch ausgerich-
teten Untersuchung wehrt sich Max Triet37 heftig gegen die Ver-
wendung der Begriffe Aristokratie und Demokratie. Mir scheint
hingegen, dass die mehrmalige Wahl und die Unterstiitzung Sutters
unabhingig von dessen Herkunft aus angesehener Familie, unab-
hingig aber auch von dessen Charakter und Intention als klarer
béduerlicher Protest gegen die Einschréinkung der Landsgemeinde-
demokratie durch die iiberhandnehmende Willkiirherrschaft der
Rite zu werten sind. Langst war die Landsgemeinde auch in Appen-
zell Innerrhoden zur reinen Wahlbehorde abgesunken, und sogar in
diesem Geschéft liess sie sich zumeist von der «an Statt Gottes
gesetzten Obrigkeit» — so nannten sich die Réte — die Entscheide
abnehmen. Wenngleich man im kleinen Bauernstaat, in dem fast
alle mit allen irgendwie verwandt sind, nicht von Aristokraten

37 Vgl. Bibliographie Nr. 34.
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sprechen kann, sind doch die Kriterien der Aristokratisierung auch
hier erfiillt.

Alle fiinf Konflikte sind zur Hauptsache vor der Landsgemeinde
ausgetragen worden. In allen Fillen haben sich sachliche Kon-
flikte zu personlichen weiterentwickelt, bei denen sich Vertreter
traditioneller Herrengeschlechter und die Masse der Landleute, an-
gefiihrt von ehrgeizigen Emporkémmlingen, gegeniiberstanden. Aus
der Auseinandersetzung um die Gleichteilung der Pensionen in Zug
wurde ein Streit zwischen dem uralten Geschlecht der Zurlauben,
das seit 1677 alle Landammaénner gestellt hatte, und Anton Schu-
macher, dessen Familie zwar reich war, die aber nie ein 6ffent-
liches Amt bekleidet hatte3s. Aus dem Streit um den Rorschacher
Frieden in Appenzell erwuchs die Sippenfehde zwischen dem alten
und reichen Verlegergeschlecht der Zellweger von Trogen und
der reichgewordenen Fabrikantenfamilie Wetter aus dem aufstre-
benden Flecken Herisau, der wegen seiner Industrie alle anderen
lindlichen Orte an Bevolkerungszahl weit iiberrundet hatte3?. Im
Schwyzer Harten- und Lindenhandel standen sich bald die adelige
Offiziersfamilie der Reding und der bis anhin vollig unbekannte
Pfavenwirt Pfyl gegeniiber#?. Der Rat in Appenzell Innerrhoden
fand im Misserfolg des Sdmtiser Handels, von dem er sich in
letzter Minute zuriickgezogen hatte, die lang ersehnte Gelegenheit,
gegen Sutter vorzugehen. Dem Beobachter dringt sich nun die
Frage auf, warum die Probleme nicht auf der Sachebene geregelt
werden konnten, warum ihre Bereinigung erst nach dem Sturz der
Regierung moglich war.

Die Macht der Offiziersfamilien der Zurlauben und Reding be-
ruhte auf deren Einfluss bei der Verteilung der franzdsischen
Gelder. Der Bruch mit Frankreich hat ihre Machtpositionen ver-
nichtet. Im Amt geblieben hétten sie ihn nie zugelassen. Die Zell-

38 C. Bossarp [80], S. 72 und 77.
In H. Kocrs Diss. wird die soziologische Dimension véllig' vernach-
lassigt [83].
39 H. J. WaLTER [25], S. 208.
Herisau hatte 6000 Einwohner, gegeniiber etwa 2000 in Altdorf,
Schwyz, Chur und Trogen.
40 Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz [19], Bd. V, 8. 429.
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weger ihrerseits hatten die Kritiker des Rorschacher Friedens an
der Landsgemeinde von 1715 nachtriiglich hart bestrafen lassen.
Keine dieser Familien hat es je fiir nstig befunden, das Volk iiber
ihre Regierungstatigkeit zu informieren oder gar zu befragen. In
ihrem kulturellen Bewusstsein standen sie der stadtischen Aristo-
kratie viel néher als den einfachen Landleuten. In ihrem Lebens-
stil unterschieden sie sich so grundsétzlich von der Masse, dass sie
fiir diese nur Verachtung iibrig hatten. Ihr Misstrauen gegeniiber
ihr dusserte sich in der strikten Geschéiftsordnung der Landsge-
meinden, an denen moglichst keine Diskussionen aufkommen soll-
ten. Sachliche Entscheide konnte deshalb die Landsgemeinde nur
noch fillen, wenn sie gleichzeitig die Landesbeamten stiirzte. Auf
diese Zwangslage hat Walter Schldpfer fiir den Fall der Appen-
zeller Landsgemeinde in einem ausserordentlich klugen Aufsatz auf-
merksam gemacht. Seine wenig beachtete Arbeit blieb jedoch der
einzige Versuch, sich mit den Parteikimpfen und Unruhen in den
Landsgemeinden auf grundsétzlicher Ebene auseinanderzusetzen 4.,

Immerhin, auch die Abwahl war als institutionalisiertes legales
Kontrollmittel beim Ausfall der iibrigen Regelungsmechanismen
zwischen Landsgemeinde und Obrigkeit vorgesehen. Warum kam es
bei ihrer Anwendung zu Unruhen?

Die Frage lidsst sich zweifach beantworten: Zum einen hatte
sich dank dem verédnderten Souverinitédtsbegriff der Landsgemeinde
und wegen der hohen Anspriiche, die die Amter stellten, die Be-
statigunsgswahl der bewéhrten Geschlechter eingespielt. Zum zwei-
ten war die Macht dieser Familien mittlerweile so gross geworden,
dass sie einzelne Kritiker miihelos beiseite schaffen konnten. Erst
wenn das Misstrauen gegeniiber den Réten weite Volkskreise wie
ein Fieberschauer ergriff, erst wenn die Chance zur Machtiiber-
nahme gross war, konnte ohne Furcht vor Strafmassnahmen die
Abwahl vorgeschlagen werden. Bei solchen Gelegenheiten wurde sich
die Menge der freien Landsleute plotzlich des Souverinitéitsver-
lustes der Landsgemeinde bewusst. Linge und Heftigkeit der Un-
ruhe ist eine Funktion sowohl des Misstrauens gegen die Beamten,
als auch der Standfestigkeit des Regimes.

41 'W. ScHLAPFER [32].
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Einmal entfacht, liess sich die Volkswut nicht so schnell legen.
Sie verlangte nach der Bestrafung der in ihren Augen schuldig
gewordenen. Zurlauben, Lutiger und Reding wurden verbannt und
mit Geldbussen belegt, die Zellweger ehr- und wehrlos erklirt. In
Schwyz ergriff die Landsgemeinde kurzerhand selbst das Richter-
schwert, um die Schuldigen zu biissen. Dass die Wahl Sutters
keinen konkreten Anlass in der Regierungstitigkeit seiner Vorgiinger
hatte und darum nicht ihre Bestrafung nach sich zog, ist Sutter
zum Verhéngnis geworden.

Bleibt festzuhalten : Die Argumentation der Landsgemeinde ging
nicht iiber die Grenzen des positiven Rechts hinaus. Thre Aktivi-
titen blieben im Grunde genommen auf dem Boden der institu-
tionalisierten Konventionen. Wenn die Landsgemeinde in Schwyz
die Gerichtsbarkeit beanspruchte, oder wenn in Appenzell Inner-
rhoden ein Volksaufmarsch eine ausserordentliche Landsgemeinde
erzwang, weil die Behorden sie verweigerten, wenn die Zuger
Landsgemeinde sich wider die Libellkonstitution mit Sachantrigen
befasste, die den Gemeindeversammlungen vorbehalten waren, so
wurden zwar geltende Regelungen verletzt, dies geschah aber immer
im Namen eines dlteren Rechts.

Und doch hat keine der erwdhnten Unruhen eine politische
Strukturverinderung im Sinne einer Konsolidierung der Souverini-
tdt der Landsgemeinde erbracht. Der breiten Masse fehlte ganz ein-
fach die Einsicht, dass nur eine Anpassung der politischen Struk-
turen an die verdnderten sozialen und Gkonomischen Gegeben-
heiten auf die Dauer eine Verbesserung bringen konnte. Sie wurde
durch die dauernden aristokratischen Reformversuche in eine rein
konservative Neinsager-Rolle gedringt. Der Souverinititsverlust
der Landsgemeinde wurde den Ratsherren personlich angelastet.
Letztlich blieb das Misstrauen gegen die Obrigkeit immer diffus
und hat sich nie bis zu einem konkreten Verdnderungswillen durch-
gerungen. Zum Ausbruch dieses latenten Missbehagens war in sdmt-
lichen Fillen der Machtwille eines ehrgeizigen « homo novus» not-
wendig, der die Volksstimmung zu nutzen und anzuheizen ver-
stand. Die beiden Wirte Sutter und Pfyl scheinen dem Typus
des volkstiimlichen Fiihrers anzugehéren, wihrend bei den Wet-
ter der wirtschaftliche Erfolg den politischen vorbereitet hatte.
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Schumacher schliesslich kann als ausserordentlich gebildeter und
ehrgeiziger Einzelginger gelten, der ebenfalls auf ein namhaftes
Vermogen zuriickgreifen konnte.

Gegen die grosse Macht der alten Herren mussten sich alle
durch Terror und Strafjustiz zu schiitzen versuchen. Gerade der
Terror jedoch liess ihre Popularitdt schwinden und erschwerte den
dauerhaften Erfolg, der in der untersuchten Epoche nur den Wet-
ter beschieden war.

Auf die Dauer waren die Intentionen der Volksfiihrer nicht mit
denen ihrer Parteigdnger vereinbar. An die Macht gelangt, unter-
schieden sie sich in nichts von ihren Vorgidngern. Schumacher
schloss zu seinem Vorteil ein Soldbiindnis mit Osterreich ab, Pfyl
liess sich fiir seine Unterstiitzung der aufriithrerischen Einsiedler
bezahlen, Sutter versuchte seine finanziellen Verhiltnisse durch die
Inbesitznahme der Alp Sdmtis4? zu sanieren. Im Appenzeller Land-
handel und im zweiten Harten- und Lindenhandel in Zug kam es
gar zur Vers6hnung der alten und neuen Amtsfamilien.

Verstindlich, dass die Volksbegeisterung nachliess, die Volks-
partei an Anhéngern verlor und die Volksmassen in ihre vorherige
Lethargie zuriickfanden. Jetzt gelang es den alten Geschlechtern
wieder, mit Geld, auswirtiger Hilfe, alten Anhingern und dem
Segen des verbiindeten Klerus ihre alten Positionen zuriickzu-
erobern. In Zug hat die Agitation des franzdsischen Botschafters
beide Male die Riickkehr der verbannten Linden erwirken kénnen,
und auch der Schwyzer Reding ist rehabilitiert worden.

Die vielgeschméhte Willkiirherrschaft der Landsgemeinde erkléirt
sich dadurch, dass in den Unruhen einige Fiihrer der Volkspartei
in den Wahlberechtigten die Hoffnung auf Wiederberstellung der
alten Demokratie wecken konnten und sie zur politischen Aktivitét
animierten. Spéter zeigte sich dann jeweils, dass die Fiihrer ihr Ver-
trauen missbraucht hatten. Sie wurden fallen gelassen, die poli-
tische Passivitdt nahm wieder iiberhand. Jedenfalls, die Lands-
gemeinde wie Feller ochlokratisch schimpfen4?, heisst die struktu-
rellen Zusammenhénge iibersehen und kritiklos den Standpunkt der

42 Exklave im Appenzellerland.
43 R. FELLER [9].
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damaligen Obrigkeit einnehmen. Selbst die gefiirchtete Landsge-
meindejustiz ist fiir die untersuchte Epoche viel besser als ihr Ruf,
hat sie doch eher milder geurteilt als die Gerichte 4.

4.3. Die zwel Funktionen der Unruhen

Sobald alle Sachgeschéfte der Landkantone in den Kompetenz-
bereich der Rite fallen, ist die Abwahl der Behorden oder die
Nichtberiicksichtigung der alten Geschlechter bei Neuwahlen die
letzte Moglichkeit, der Landsgemeinde irgend einen Einfluss auf
die politischen Entscheidungen zu nehmen. Mit der Abwahl iibt die
Landsgemeinde aber auch ihre letzte erhalten gebliebene Funktion
aus und verhindert, dass auch diese verloren geht. Volliger Ver-
zicht auf Abwahlen wiirde Selbstaufgabe der Landsgemeinde be-
deuten. Unruhen sind nur eine Form dieser Abwahlen. Sie treten
ein, wenn die Macht einer aristokratischen Familie nur durch
eine starke Partei zu brechen ist, oder wenn ein obrigkeitlicher
Entscheid die Volksmeinung in besonderem Masse verletzte. Die
politische Unruhe in den Linderkantonen des 18. Jahrhunderts
ist ein Mechanismus zur Selbsterhaltung der Landsgemeinde. Sie
bindet die Geschlechterherrschaft etwas zuriick und setzt ihrem
Spielraum eine Grenze.

Die zweite Funktion der Unruhe besteht darin, dass sie einem
«homo novus», einer wirtschaftlich erfolgreichen Familie gestattet,
sich politisch mit den alten Geschlechtern zu messen. Sie verhin-
dert so die Bildung einer dauernden oppositionellen Schicht, da die
Emporkémmlinge entweder von der Elite absorbiert werden oder
untergehen. Sie trigt damit zum Immobilismus der Landsgemeinde-
kantone bei.

3. Unruhen in den Stidten

5.1. Politische Herrschaftsverhiltnisse

Alle Stadte werden durch die Rétehierarchie des Grossen, des
Kleinen und des Geheimen Rates regiert. Die Kleinen und die

44 Die Schwyzer Landsgemeinde hat lediglich Geldbussen und Ver-
bannungen ausgesprochen, ein Schwyzer Gericht hatte aber 1708 den Land-
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Geheimen Rite gehoren immer auch den untergeordneten Gremien
an. Alle Ratskollegien werden durch das Stadtoberhaupt prési-
diert, das in den Zunftstidten Biirgermeister und in den aristo-
kratischen Stddten Schultheiss genannt wird. Eine Kompetenz-
scheidung besteht nicht. Immerhin gilt der Grosse Rat als hochste
Instanz, der Kleine Rat nimmt die Funktionen eines héchsten
Gerichtes und einer Wahlbehorde wahr, und der Geheime Rat iibt
die eigentliche Regierungstitigkeit aus. Wichtige Geschéfte ge-
langen vor allem in den aristokratischen Stddten je linger desto
mehr an die kleinen Ratsgremien.

Die Wihlbarkeit in die Réte ist den regimentsfahigen Geschlech-
tern, das heisst den alteingesessenen wohlhabenden Familien vor-
behalten. Die gemeinen Biirger sind durch die Selbstergéinzung der
Rite faktisch von den Amtern ausgeschlossen. Allfillige Kritik an
ihrer Politik wertet die Obrigkeit als Majestédtsbeleidigung, und die
Unerbittlichkeit ihrer Zensur ist gefiirchtet.

Die Behorden haben bis gegen 1700 fiir den volligen Abschluss
der Biirgerschaften gesorgt. Die Neuzugezogenen konnten sich bloss
als Ansdssen ohne politische Rechte, ohne Recht auf Grundeigentum
niederlassen und mussten sich oft erst noch Gewerbe- und Han-
delsverbote gefallen lassen.

Wie schon angettnt, weisen die Zunftstidte und die aristokra-
tischen Stédte aufgrund ungleicher Entwicklungen verschieden-
artige Strukturen auf. Strukturen und Unruhen in den beiden
Stadttypen sollen daher gesondert untersucht werden.

5.2. Die Zunftstadte

Im Verlauf des 14. Jahrhunderts gab der 6konomische Aufstieg
den Handwerkern und Kaufleuten einiger Stddte die Moglichkeit,
die Herrschaft der wegen ihrer Misswirtschaft geschwéachten Adels-
geschlechter zu brechen und durch eine Zunftdemokratie abzu-
16sen 4. Dieser Ablosungsprozess verlief in Basel, Schaffhausen und

vogt Jos. A. Stadler enthaupten lassen, der ebenfalls dank der Unter-
stiitzung einer Volksmasse gegen die alten Familien gewéhlt worden war.
45 Dazu R. LureER [21], P. GUYER [71] und [72].
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St. Gallen evolutionir, wihrend er in Ziirich revolutionire Formen
annahm. Die errungene stindische Demokratie sollte durch das
verfassungsmassig festgelegte Gleichgewicht der Korporationen fiir
alle Zukunft erhalten bleiben. «Die Zunftrevolutioneny, so zeigt
R. Luther, «sprengten jedoch nur den allzu engen, der Sozial-
struktur nicht angemessenen Ring der alten Patrizieroligarchien
und erweiterten den Kreis der Oligarchen um die 6konomisch und
sozial fithrende Schicht aus den Ziinften.»%” Die freie Zunftwahl
gestattete den Kaufleuten, alle Ziinfte zu iiberfluten und zu be-
herrschen. Nach der Verschmelzung der alten Herrenschicht der
Rentner und der neuen Oligarchen aus Handel und Industrie
gelang es, den Stadtrat zum Herrschaftsinstrument der neuen
erweiterten Oligarchie zu machen. Ja mehr noch: Durch die Bil-
dung kleinerer Ratsgremien innerhalb des Grossen Rates geriet
die Regierungsgewalt fast vollstindig in die Hand weniger Ge-
schlechter, wihrend die biirgerlichen Handwerker mit den stédti-
schen Handels-, Markt- und Produktionsprivilegien und mit der
Entschirfung der Konkurrenzsituation durch die Abschliessung des
Biirgerrechtes abgefunden wurden. Luther hat nachgewiesen, dass
das Modell der Zunftverfassung aus systemimmanenten und so-
zialen Griinden zwangsldufig zur Bildung einer Oligarchie fiithren
musste. In der Zunftstadt sind die Ratsherren nicht Vertreter der
Gesamtbiirgerschaft, sondern Reprisentanten einer gewerblichen
und sozialen Gruppe. Wenn der Zunftrat nicht geldhmt sein
soll, weil sich die verschiedenen Partikularinteressen gegenseitig
aufheben, muss «eine starke Mehrheit seiner Mitglieder iiber alle
nominelle Zunftangehorigkeit hinweg der gleichen Schicht ange-
héren».#® Der Rat ist nur handlungsfihig, wenn das Korpora-
tivsystem ausgehohlt ist. Durch die Anforderungen, welche die
schlechtbezahlten Amter hinsichtlich Bildungsgrad, Sozialstatus
und Abkémmlichkeit®? an ihre Inhaber stellen, wird die Oligarchie
noch geférdert.

46 Brunsche Revolution von 1336.

@ R. Lurasr [21], S. 110.

48 R. LuTHER [21], S. 109.

4 UnterAbkommlichkeit ist der 6konomische und zeitliche Spielraum zu
verstehen, ttber den der Amtstriager verfiigen muss.
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Gegeniiber den aristokratischen Stddten haben die Zunftstadte
den Vorteil, dass der gemeinen Biirgerschaft mindestens ein formeller
Einfluss auf das Regiment durch die Wahlen der Zunftmeister garan-
tiert wird. Ausserdem haben die Zunftverfassungen die vollige Ab-
schliessung eines Patriziats hinausgezogert.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte die Korruption der Ziir-
cher Oligarchie so erschreckende Formen angenommen, dass der
Geheime Rat und Obmann Bodmer nicht davor zuriickschreckte,
den Ruf eines Nestbeschmutzers auf sich zu nehmen und Regie-
rung und Biirgermeister vor dem Grossen Rat anzuklagen®’. Das
Ratsplenum beschloss, die Klage abzuweisen und erteilte Obmann
Bodmer einen Verweis. Um den Regimekritikern den Wind aus
den Segeln zu nehmen, bequemte sich der Rat jedoch zur Bil-
dung einer Kommission und gab ihr den Auftrag, allfillige Re-
formen zu diskutieren. Uber den Ratsbeschluss empéort, wandten
sich Bodmer und einige reformfreudige Réte direkt an die Ziinfte.
Die Gelegenheit zur Wahrung ihrer Rechte ergriffen die Zunft-
herren eilends beim Schopf. Noch am gleichen Tag bestellten sie
eine eigene Reformkommission. Auf diese Uberraschung reagierte
die Regierung mit einem taktischen Zugestdndnis. Sie versprach,
die Kommission der Ziinfte bei der Besprechung der Reformvor-
schldge beizuziehen.

Die Zunftkommission machte sich zum Anwalt der nicht regi-
mentsfihigen Handwerker. Sie erarbeitete eine lange Liste von Re-
formvorschligen, die alle gegen die Oligarchie der wenigen Kauf-
mannsfamilien gerichtet waren. Den Kaufleuten sollte fortan nur
noch eine einzige Zunft offenstehen. Jedes Geschlecht sollte nur eine
beschrinkte Anzahl von Réten stellen diirfen. Sie verlangten ferner
die Bestellung der Zunftmeister in geheimer Wahl und Reformen
in der Rechtsprechung. In einer gemeinsamen Sitzung konnten
sich die konkurrierenden Kommissionen auf eine Reform des « Ge-
schworenen Briefes», die die Wiederherstellung des Mitsprache-
rechtes der Gemeinden in aussenpolitischen Angelegenheiten mit
sich brachte, auf eine Reform der Wahlverfahren und auf Ver-

80 Als Grundlage zur Zurcher Verfassungsreform E. SAXER [76].
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besserungen in der Rechtsprechung einigen. Jede Einschrinkung,
die der Macht der Kaufleute und Geschlechter galt, lehnte die
Regierungskommission aus verstéindlichen Griinden ab. Selbst in
den Zunftversammlungen fanden nur die vorgeschlagenen Mass-
nahmen gegen die Ubermacht der Kaufleute eine schwache Mehr-
heit. Die Regierung verlangte daraufhin von den Ziinften die An-
nahme der Wahl-, Justiz- und Verfassungsreform und erklirte
die Reformperiode fiir abgeschlossen.

Als aber acht der dreizehn Korporationen der Regierung die Ge-
folgschaft verweigerten, weil sie mit dem Abbruch der Reform-
bestrebungen keineswegs einverstanden waren, erzwang die Obrig-
keit die Zustimmung in einer zweiten Abstimmung, indem sie in
schroffem Ton auf die schwierige aussenpolitische Lage hinwies, den
Erfolg der gesamten Reformtitigkeit vom Ja abhingig machte
und das Versprechen abgab, die weiteren Klagen zu priifen.

In den anschliessend nach neuem Modus durchgefiihrten Wah-
len verschlechterte sich zwar das Stimmenverhéltnis zu Ungunsten
der Herren, aber es kam zu keiner Anderung und selbst der Biir-
germeister wurde im Amt bestétigt.

Die Reformbewegungen der Zunftstddte wachsen aus der Span-
nung zwischen dem formaldemokratischen Charakter der Verfassung
und der tatsdchlichen Oligarchie heraus. Formell steht den nicht
regierenden Geschlechtern ein rechtlich garantierter Kontrollappa-
rat zur Verfiigung, der, wie das Basler Beispiel zeigt, sogar zur
temporéiren Machtergreifung ausreicht®l. In Ziirich konnten diese
Moglichkeiten bei weitem nicht ausgeschépft werden. Die Unruhe
belegt zwar das Fortleben der demokratischen Tradition in der
Biirgerschaft, zeigt aber gleichzeitig, dass politische Abstinenz und
wirtschaftliche Privilegien aus dem Handwerkerstand eine selbst-
zufriedene Masse gemacht haben, die nicht mehr zu gemeinsamen
Aktionen, geschweige denn zum energischen Kampf fihig ist. Die
Ziircher Handwerkerschaft brachte es nicht fertig, die Reformbewe-
gung selbst in die Hand zu nehmen, als die Initianten aus den
regierenden Familien sich mit dem ungeniigenden Reformprogramm

51 Stadtische Revolution von 1691.
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der Regierung zufrieden gaben, um ernstliche Zusammenstosse zu
vermeiden 52.

Auf die Dauer blieben sich die Machtverhéltnisse in Ziirich und
Basel gleich, wenn auch Nepotismus und Korruption eingeschréinkt
wurden. Die aristokratische Tendenz ist lediglich in ihrer weiteren
Entwicklung gehemmt worden; von einer Riickbildung kann nicht
die Rede sein.

5.3. Die aristokratischen Stadte

Auch den aristokratischen Stiddten gelang es, die Rivalitdt mit
den michtigen Adelshdusern zu ihren Gunsten zu entscheiden s,
Freiburg und Luzern allerdings wurden die Osterreichische Herr-
schaft erst im 14. und 15. Jahrhundert los. Den innerstidtischen
Adel freilich vermochte die aufsteigende Biirgerschaft in Bern
(14. Jahrhundert), Solothurn und Luzern (15. Jahrhundert) nur un-
vollstandig zuriickzudringen. Zur Errichtung der Zunftherrschaft
war das Handwerk zu schwach. Es fehlten die konstitutionellen
Instrumente, die den Souverénitiatsrechten der « universitas burgen-
sium» in der Gemeindeversammlung auch nur fiir kurze Zeit
Dauer verlichen hitten®:. Einziger Erfolg war der Aufstieg biirger-
licher Familien ins Patriziat. Diese Familien passten sich in ihrer
Lebensweise der adeligen Rentnerschicht an. Den 136 regierenden
Geschlechtern Berns sicherten die gekauften und eroberten Unter-
tanenlinder mit ihren 407 000 Einwohnern ein statusgerechtes Ein-
kommen?®, Die eintrigliche Amterlaufbahn im Staatsdienst ist
darum das wichtigste Privileg des Patriziats. In den katholischen
Stiddten nehmen das Militirunternehmertum und die Offizierslauf-
bahn den ersten Rang unter den standesgeméssen Erwerbszweigen
ein. Handel und Industrie iiberlassen die Patrizier den Zunftstidten.

In Bern ist der Nepotismus so sehr zum System geworden,
dass die S6hne aus den regierenden Geschlechtern ihrer Karriere

52 Das zeigt die Mitgliederliste der zinftischen Reformkommission, ab-
gedruckt in E. SAXER [76], S. 35.

53 Vgl. fiir Freiburg: G. CastELLA [44], Luzern: K. Pry¥rER [55], Solo-
thurn: Hist.-Biogr. Lexikon [19], Bd. 6, S. 399.

54 Vgl. fiir Bern: R. FELLER [36], F. STETTLER [39].

55 K. J. WaALTER [25], S. 243.
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trotz mangelhafter Ausbildung véllig sicher sind. Thren Héhepunkt
erreicht die aristokratische Entwicklung, als 1773 in Luzern die
Kaste der wenigen regierenden Geschlechter konstitutionell fest-
gelegt wird. Auch in den andern aristokratischen Stidten ist die
Herrschaft der Patriziats faktisch gesichert. Die gemeinen Biirger
sind vom Regiment véllig ausgeschlossen. IThre Revolten sollen im
néchsten Kapitel besprochen werden. Die Friktionen innerhalb des
stindig kleiner werdenden Patriziats bilden das Thema des iiber-
néichsten Kapitels.

5.3.1. Der Aufstand der gemeinen Biirger®. Die gemeinen Bur-
ger des aristokratischen Bern lebten im Vergleich zum Patriziat in
bescheidenen Verhiltnissen. Thr Handwerk, ihr Handel oder ihre
Beamtenstellung sicherte ihnen aber einen gewissen Wohlstand, so
dass sie nie an wirtschaftlicher Not zu leiden hatten. Einigen Aus-
erwahlten mag sogar der Sprung zum Fabrikanten und damit zu
einem gewissen Vermdogen gelungen sein®?. Die Amterlaufbahn, der
Aufstieg zu Macht und grossem Reichtum blieb ihnen zeitlebens
versperrt. Obwohl stolze Biirger der méchtigsten Schweizer Stadt,
waren sie de facto politisch rechtlos. Die Mauer, die sie von politi-
scher Mitbeteiligung fernhielt, war so hoch und so liickenlos ver-
fugt, dass ihnen nur der Bittgang zur Wiedererlangung ihrer
Rechte tibrigblieb.

1743 wagte eine Gruppe den Versuch, indem sie ein sehr ge-
massigtes Manifest an die hohen Herren richtete. War ihnen das
Recht auf Kritik durch die Zensur schon lange verweigert worden,
so sprach ihnen die Regierung jetzt sogar das Petitionsrecht ab.
Die Autoren wurden verbannt. Samuel Henzi, einer der Exilierten,
schloss daraus zu Recht, dass die verlorene Freiheit nur noch
«mit dem Degen in der Faust» und nicht mehr mit der «Feder
in der Hand» wiederzugewinnen sei®. Jede Kontrollmoglichkeit
oder Einflussnahme des gemeinen Burgers auf das politische Leben

56 Literatur siehe Bibliographie.

57 Ein solches Bsp. ist der mit Henzi verbiindete Kiipfer (FELLER [36],
S. 453).

58 S. Henzi [37], S. 423.
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ausgeschlossen, blieb in der Tat nur die Gewalt. Vielleicht hat
sich manch einer insgeheim mit unrealisierbaren Umsturzplinen
getragen. Zur Verzweiflungstat ging es ihnen wirtschaftlich zu
gut, zum strategischen Vorgehen fehlte ihnen die Genialitit und
zur Einheit die Solidaritit. Zwar hatte sich 1749 um Henzi ein
Kreis von Verschworern gebildet. Zwar vermochte dieser Henzi das
' Bewusstsein ihrer Benachteiligung zu stérken und legitimierte den
Umsturzversuch zum voraus; zwar zeigte er ihnen realistische Ver-
anderungsmoglichkeiten. Was aber die Mittel und Wege betraf, so
war auch der Intellektuelle ratlos. Und weil die Ungebildeten
sich bald in blutigen Racheplinen gefielen, bald um die kiinftige
Machtverteilung zankten, zog er sich schliesslich enttduscht zuriick.
Uber seine vieldiskutierte Denkschrift soll an anderer Stelle ge-
sprochen werden.

Die kleine Zahl der Verschworer hatte keine Aussicht auf Er-
folg gehabt. Dass das schlecht organisierte Unternehmen der Obrig-
keit schliesslich zu Ohren kam, ist nicht verwunderlich. Henzi und
zwei weitere Anstifter wurden zum Tode verurteilt und gekdpft®®.

In Freiburg hatte die gemeine Biirgerschaft sogar eine reale Er-
folgschance verpasst, als sie sich nicht dazu entscheiden konnte,
mit den rebellierenden Bauern gemeinsame Sache zu machen.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die politische Rechts-
losigkeit der gemeinen Biirger in den aristokratischen Stidten war
so weit fortgeschritten, dass sie nur mit Gewalt hitte iiber-
wunden werden konnen. Die wirtschaftliche Bevorzugung aller
Stadtbiirger liess ein Biindnis mit den lindlichen Untertanen sogar
dann nicht als opportun erscheinen, als diese das Regime ernstlich
gefihrdeten. Sie machte ferner die gemeinen Biirger zu trdge, um
Risiken einzugehen. Weil sie untereinander um die Gunst der
Herren wetteiferten, waren sie sich nicht einmal unter sich einig.
Viel lieber beugten sie sich dem machtgewohnten Patriziat, dessen
Herrschaft durch die wirtschaftliche und bildungsmassige Uber-
legenheit legitimiert schien. Das kritische politische Bewusstsein
hatten sie ohnehin lingst eingebiisst und die Zensur liess es nicht
wieder aufkommen.

59 Neben Henzi waren das der Stadtleutnant Fueter und N. Wernier.
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Wenn sich einmal, wie im Fall Berns, eine Verschwérergruppe
auflehnte, blieb sie isolierte Minderheit. Thr Misserfolg hat den
Status quo nur noch zementiert.

5.3.2. Cliquenfehden im Patriziat. Auf den ersten Blick scheinen
die Cliquenfehden von Luzern (1768-1770) und Freiburg (1782)
iiberhaupt keine Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Wihrend wir von
der Fehde in Freiburg erst durch einen friedlichen Verséhnungsakt
erfahren, der alle regimentsfihigen Familien adelte und dafiir dem
alten Adel den Zugang zu den bisher verschlossenen Amtern
Offnete, hat der Luzerner «Klosterhandel» beinahe alle Bevolke-
rungsschichten in den Strudel der Ereignisse gezogen. Er iiber-
trifft an Vielschichtigkeit wohl alle zeitgendssischen Unruhen in der
Schweiz. Im «Klosterhandel» stehen sich Aufklirer und Aufkli-
rungsfeinde, Franzosenfreunde und Franzosenfeinde, hochste Ari-
stokratie und demokratisch gestimmte Volksmassen, Befiirworter
des Staatskirchentums und Klerus in schwer iiberschaubarer Front-
stellung gegeniiber, und auch der Name — in diesem TFalle kein
Omen — trigt noch zur Verwirrung bei®. Der Schliissel zum Ver-
stédndnis freilich, die « prima causa», ist die Familienfehde zwischen
den Schumacher und den Meyer. Beide Geschlechter kimpfen um
die Macht in der immer schmaler werdenden Spitze Luzerns.

Hatte Valentin Meyer, selbst den Sturz seines Vaters richend,
das Gericht présidiert, das den jungen Plazid Schumacher 1763
wegen seines Memorials gegen Triicklibund und franzésische Dienst-
reform hinrichten liess, so bot Meyers anonym verdffentlichte
Schrift « Widerlegungen der Reflexionen eines Schweizers» der Partei
der Schumacher den willkommenen Anlass, gegen den autokrati-
schen Magistraten Klage zu erheben. In seiner Schrift, die selbst nur
eine Replique auf J. H. Heideggers weitergehende Thesen war®?,
trat der aufgeklirte Meyer fiir die Staatskontrolle der katholischen
Kirche ein. Nach dem Vorbild des Gallikanismus und des Febro-

60 Die Diss. von Chr. Weber trigt das Material zusammen, gibt aber
keine klare Deutung.

61 In seinen «Reflexionen eines Schweizers ...» postuliert Heidegger die
Aufhebung der Orden.
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nismus sollten insbesondere Immunitédt und privilegierte Stellung
des Klerus aufgehoben werden. Seine Aufkldrungsideen, das sei
deutlich gesagt, riicken Meyer in die Nédhe des frederizianischen
und josephinischen Rationalismus, beinhalten also keine sozialrevo-
lutionédren Forderungen im Sinne Rousseaus.

Mit der polemischen Anfrage im Rat, ob die Obrigkeit nun
eigentlich katholisch oder evangelisch sei, feuerte die Schumacher-
sche Partei, die sich geschickt mit dem aufgebrachten Klerus iden-
tifizierte, den Startschuss zu einer umfangreichen Hetze gegen alle
« Freigeister» in der Regierung. Sie wurde vom Klerus griindlich
unterstiitzt. Bester Beweis fiir die sekundére Rolle dieses Streites
um die Stellung des Klerus ist die Tatsache, dass die Schumacher-
sche Partei nach dem vergeblichen Versuch Meyer die Autorschaft
fiir die «Widerlegungen» nachzuweisen, den geschwichten Gegner
mit der Wiederaufnahme des Prozesses Plazid Schumacher zu er-
ledigen beschloss. Inzwischen hatte der klerikale Appell ans Volk
jedoch so durchschlagenden Erfolg gehabt, dass die Aristokratie,
nun plétzlich eine demokratische Volksbewegung befiirchtend, er-
schreckt Meyers Prozess einstellte und eine Pazifikation in die
Wege leitete, die Meyer zum freiwilligen Exil verpflichtete.

Damit haben wir den Bezugspunkt zur innerpatrizischen Frei-
burger Auseinandersetzung gefunden, denn auch das Freiburger
Patriziat hat sich eiligst zur Behebung der inneren Spaltung ent-
schlossen, als ihm der Bauernaufstand die Gefahr eines Umsturzes
drastisch vor Augen fiihrte.

Die Cliquenfehden sind Ausdruck der fortschreitenden Aristo-
kratisierung. Die Geschlechter versuchen sich gegenseitig aus der
immer kleiner werdenden Elite auszustossen. Das Patriziat hat
diese Machtkimpfe meist in aller Stille ausgetragen, einmal weil es
der Bevolkerung kein Mitbestimmungsrecht einrdumte, zum andern,
weil es die demokratische Opposition nicht stérken wollte. Dass
dies in Luzern nicht gelang, hat seine Griinde in den ideologi-
schen Differenzen der Gegner. Die offentliche Kritik des starken
Mannes V. Meyer gab der Schumacher-Clique die Méglichkeit, sich
als Retter des Katholizismus aufzuspielen. Sobald aber gemein-
same Interessen auf dem Spiele standen, wurde der Kampf abge-
brochen.
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6. Unitertanenrevolten

Fiir die Untertanen brachte die Ablosung der Herrschaft des
Feudaladels durch die Stadtrepubliken und die lindlichen Demo-
kratien iiberhaupt keinen Fortschritt. Die Herren wechselten, die
Verhiltnisse blieben. Die neue Obrigkeit dachte nicht daran, auf
die Erhebung der feudalen Abgaben zu verzichten, und sie hat
auch die alten feudalen Privilegien nicht verschméiht. Im Gegen-
teil: Sie bemaichtigte sich nach der Reformation des Kirchen-
zehnten %2. Durch ihre Berufs-, Bildungs-, Handels- und Marktprivi-
legien baute sie ihre Skonomische und politische Machtposition
noch aus. Die privilegierte Schicht hat sich schliesslich gegen die
Untertanen vollig abgeschlossen.

Man darf sich die Untertanen nicht als umforme Masse armer
Bauern vorstellen. Neben dem béduerlichen Selbstversorgerbetrieb
hatten das ldndliche Handwerk und — in Ziirich, Basel und der
Ostschweiz — auch die Heimindustrie grosse Bedeutung. In den
stddtischen Siedlungen war grosser Reichtum nicht selten. Aller-
dings ist auch die Masse des umherziehenden Proletariats und der
Tauner zahlreicher geworden %3,

Bevor jetzt von den allgemeinen Erscheinungen der politischen
Herrschaft iiber diese Gebiete gesprochen werden soll, muss darauf
hingewiesen werden, dass das Verhiltnis zwischen Herren und Un-
tertanen aus einer heute unvorstellbar verwirrenden Vielfalt ver-
schiedenartigster rechtlicher Beziehungen bestand, die sich von
Gemeinde zu Gemeinde unterschieden.

Die lindlichen Orte waren zu Beginn geneigt, ihren Unter-
tanen eine eigene Landsgemeinde mit Wahlkompetenzen einzu-
rdumen. Auch die stddtische Tendenz zur Reglementierung aller
Lebensbereiche machte sich in der Landsgemeinde weniger breit.
Indessen, die Aristokratisierung fasste auch in diesen Kantonen
Fuss. Gegeniiber den Untertanen dusserte sich dieser aristokratische
Trend stéddtischer und lindlicher Orte in dreifacher Hinsicht:

62 Das gilt natiirlich nur fir evangelische Orte.
63 Vgl. E. J. WaALTER [25].
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Zum ersten: Allen Herren erscheint es wiinschbar, die verschie-
denen Gebiete, in denen sie im Laufe der Zeit Herrschaftsrechte
erworben haben, zu einem einheitlichen Ganzen zu formen. Zwei-
tens regt der Rationalismus der Nachbarregierungen zur Reorgani-
sation der primitiven staatlichen Verwaltung an. Drittens beginnen
alle Herren das Herrschaftsverhiltnis einseitig als ihr Verfiigungs-
recht zu betrachten, das entsprechend seinem Ursprung in der gott-
lichen Gnade absolut ist. So liess sich der Stand Uri, einst eine der
Urzellen der Schweizer Demokratie, von seinen knienden Leven-
tiner Untertanen, die sich als «umilissimi e fedelissimi servitori e
sudditi» zu bezeichnen hatten, als «illustrissimi e potentissimi
signori e padroni nostri clementissimi»®* anreden. Glarus wies den
Ziircher Vermittlungsversuch im «Werdenberger Landhandel» mit
den Worten ab: «Wir werden so handeln, wie wir es vor dem
hichsten Richter verantworten kénnen. »

Die Bauern in den stiadtischen Untertanengebieten haben sich
nach der furchtbaren Niederlage von 1653 in ihr scheinbar unab-
wendbares Schicksal gefiigt. Jedenfalls haben sie sich nicht mehr zu
erheben gewagt. In den iibrigen Gebieten hat sich die Spannung
zwischen den Untertanen, die an den traditionellen Herrschafts-
formen festhielten, und den Herren, die sich téglich selbstherr-
licher gebdrdeten, immer wieder in Konflikten entladen.

Dass die widerrechtliche Vergebung des Tavernenrechts von Wil-
chingen durch den Schaffhauser Rat 1718 einen erbitterten Auf-
stand der kleinen Gemeinde ausloste, der zwolf Jahre lang dauerte,
klingt unglaublich. In der Tat ging es den Bauern um mehr:
Zur Diskussion stand die Autonomie der Gemeinde. Mit dem Ver-
zicht der belehnten Frau war die Affdre noch lange nicht abge-
schlossen. Wilchingen wollte Schaffhausen nicht als «dominus abo-
lutus»%® anerkennen. Bei jedem Auszug von Schaffhauser Truppen
flohen die Manner ins schwarzenbergische Nachbarland, wo sie beim
Kaiser, der Wilchingen als Afterlehen fiir sich beanspruchte, Riick-

64 H. RYrrEL [22], S. 143.

65 J, J. BuuMeER [15], 8. 237. Zur Literatur vgl. bibliographischen
Anhang.

66 Zitat aus dem Klagebrief der Gemeinde, abgedruckt in W. WiLp-
BERGER [69], S. 12.
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halt fanden. Erst als Osterreich seine Hilfe einstellte, wurde jeder
Widerstand nutzlos. Die reuigen Untertanen wurden mit einer Geld-
busse bestraft.

Einigermassen glimpflich ist auch der «Werdenberger Landhan-
del» von 1719-1722 ausgegangen. Der Streit brach aus, als Glarus,
entgegen seinem Versprechen, die Riickerstattung des Werdenberger
Freibriefes von 1667, den es sich von den Untertanen zur Priifung
erbeten hatte, verweigerte. Glarus betrachtete die Urkunde fiir un-
giiltig, weil sie vom Rat ohne die nétige Weisung der Landsge-
meinde ausgestellt worden war. Von der verwickelten Angelegen-
heit verstanden die Werdenberger nur soviel, dass die garantierten
Rechte nun plotzlich nicht mehr giiltig sein sollten. Sie be-
schlossen daher, dem neuen Landvogt erst zu huldigen, wenn sie
wieder im Besitze der Urkunden waren. Auf Betreiben der ange-
rufenen Tagsatzung huldigten sie dann aber doch. Als die Besat-
zung des Glarner Herrensitzes iilber Nacht plotzlich verdoppelt
wurde, umstellten aufgeschreckte Untertanen das Schloss. Kurz
nacheinander kam es jetzt zu zwei glarnerischen Besetzungen.
Zwar konnte Ziirich das Schlimmste verhindern, aber die Werden-
berger mussten sich doch neue Einschrénkungen in ihren Rechten
gefallen lassen.

Wie die Werdenberger, so waren auch die Untertanen im Bistum
Basel nicht gewillt, sich ihre letzten Autonomierechte wegnehmen
zu lassen. Die bischéfliche Verwaltungsreform von 1726 stiess auf
eine geschlossene Abwehrfront .

In der Ajoie wihlte jede Gemeinde eigene Vertrauensleute, so-
genannte «commis», welche den Widerstand in den jahrelangen Aus-
einandersetzungen organisiert haben. Der Einmarsch franzdsischer
Truppen, den der Fiirstbischof nach langwierigen Verhandlungen
1740 erreichte, brach jeglichen Widerstand und gab dem Souverin
die Moglichkeit zu einer Rachejustiz, die ihresgleichen sucht.

Seit dem Badener Frieden hatten die Streitigkeiten um das noch
unentschiedene Mannschaftsrecht der Toggenburger angehalten.
1731 gelang es dem biuerlichen Vertrauensmann Erb, sich in der
Landsgemeinde anstelle des vornehmen Keller, dessen obrigkeits-

67 Vgl. W. WILDBERGER [69], S. 12.
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treue Gesinnung Unmut erregt hatte, als Bannerherr wéhlen zu
lassen. Der ehrgeizige Erb hetzte nun eine Volksmenge gegen Keller
und den ebenfalls abgesetzten Landratsobmann Riiedlinger. Als
beide ermordert wurden, ohne dass die Beamten gegen die Téter
einschritten, liess der Abt Erb festnehmen. Nach Jahren zahen Ver-
handelns nahmen die Wirren mit der Wahl des populiren Abtes
Beda 1759 ein Ende.

In der Leventina genossen die Beamten das Vertrauen ihrer
Wihler. Sie hatten keine Schwierigkeit, die Unterstiitzung der Be-
volkerung, die durch die dauernden eigenméchtigen Verfiigungen
Uris verdrgert waren, fiir ihre Opposition gegen die Erlasse von
1755 zu gewinnen. Dass diese Erlasse, die die korrupte Vormund-
schaft der Urner Kontrolle unterstellte, eigentlich der Mehrheit der
Bevolkerung zugute gekommen wéren, iibersahen die Leventiner.
Eine Gruppe junger Minner ging in der Erregung sogar soweit,
den Landvogt gefangen zu nehmen. Als die Nachricht davon nach
Uri kam, zog sofort eine Armee iiber den Gotthard und besetzte
das Tal. Die beiden hochsten Beamten der Talschaft wurden zu-
sammen mit einem Ratsherrn als Rédelsfiithrer 6ffentlich ent-
hauptet.

Dem Beispiel der Toggenburger folgend haben auch die Neuen-
burger die Justiz an einem Verriter in den eigenen Reihen selbst
vollzogen. Gaudot, ein Neuenburger Stadtbiirger, war fiir seine er-
folgreiche Verteidigung der eigenmichtigen koniglichen Steuer-
reform, gegen welche die Biirgerschaft Klage erhoben hatte, mit der
Ernennung zum Vizegouverneur Neuenburgs belohnt worden. Eine
erboste Menge ist daraufhin in sein Haus eingebrochen und hat ihn
umgebracht. Berlin ahndete den Mord mit militédrischer Besetzung.

In Einsiedeln war es die Einschrinkung der Gewerbefreiheit
durch das Stift, die Anstoss erregte. Sie gab der klosterfeind-
lichen Partei Auftrieb. An der Gemeindeversammlung von 1765
konnte diese Partei sdmtliche Ratssitze fiir sich buchen. Die
Schwyzer Landsgemeinde als Mitbesitzerin von Einsiedeln hat die
Opposition nicht nur zugelassen, sondern hat sie unter dem Ein-
fluss Pfyls und der Harten %8 sogar noch unterstiitzt. Mit der Nieder-

68 Sie hatte eine Rationalisierung und eine Straffung der Verwaltung
zum Ziel.
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lage der Harten war auch das Schicksal der Einsiedler besiegelt.
Der Landrat von Schwyz ordnete die Verhaftung der Einsiedler
Oppositionsfiihrer an. Als sie Widerstand leisteten, liess der Landrat
drei Exekutionen vornehmen. Die iibrigen Rebellen hatten dem Abt
Abbitte zu leisten.

Das Geriicht um eine neue Viehsteuer und vor allem massive
Eingriffe ins religiose Leben des Volkes hitten die Freiburger
Patrizier beinahe um ihre Stellung und wahrscheinlich auch um
ihren Kopf gebracht. Die bernischen Hilfstruppen vereitelten 1781
den Zug der Bauern gegen die Stadt. Die Volksfithrer mussten
ihren Ungehorsam mit dem Tode bezahlen.

Drei Jahre spiter erhoben sich die Biirger von Stein gegen
ihre Herren in Ziirich. Obwohl das Stidtchen seine Hoheitsrechte
1484 an Ziirich verkauft hatte, genoss es eine bevorzugte Stellung,
ja es war ihm sogar verstattet, selbstéindig Vertrige mit dem Aus-
land abzuschliessen. Einer neuerlichen Bestitigung gewisser Frei-
heitsbriefe durch den Kaiser stellte sich aber der Rat von Ziirich
entgegen. Zusitzlich erachtete er das Werberecht fiir Stein als sein
Privileg. Stadtvogt Winz und die Mehrheit im Steiner Rat setzten
sich iiber die Ziircher Anweisungen und Ermahnungen hinweg. 1784
bezwang Ziirich das Stddchen schliesslich mit einer Garnison.

Alle Revolten, das geht aus den Kurzdarstellungen klar hervor,
haben eigenmichtige obrigkeitliche Verfiigungen, die die traditio-
nellen Rechte der Untertanen verletzten, zum Anlass. Indem sie
den Untertanen jede Méglichkeit zum legalen Protest oder zur Ab-
wehr verunméglichten, haben viele Herren den Aufstand geradezu
selbst heraufbeschworen. Was blieb den Untertanen ausser der
Revolte, wenn jede kritische Ausserung bereits als Verschworung
galt und jede Gemeindeversammlung ein illegaler Akt war? In an-
deren Fillen hatte die Wahl eigener Behorden die Untertanen daran
gewOhnt, ohne die stdndige Prisenz der Herren zu leben. In diesen
relativ freien Gebieten wog jeder Eingriff des Souverins doppelt.

Dass es die angeblichen Usurpationen von Untertanenrechten
waren, gegen die sich die Bevilkerung empirte, zeigen die Ver-
héltnisse in den gemeinen tessinischen Landvogteien ¢, Obschon die

 Siehe O. WEiss, Die tessinischen Landvogteien der 12 Orte im 18. Jahr-
hundert, Diss. Zirich 1914.
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Korruption dort unglaubliche Bliiten trieb und das Gerichtswesen
zum Geldgeschift machte, haben sich die Untertanen nie erhoben.
Die schwerfiillige Verwaltung der zwélf Orte hat eben jede recht-
liche Neuerung verhindert.

Die Aufstinde sind Reaktionen auf vermeintliche und wirkliche
Rechtsusurpationen durch die Herren. Die Forderungen der Unter-
tanen sind anfinglich immer konservativ gewesen. Gestiitzt auf juri-
stische Argumente, auf alte verbriefte Rechte, verlangten sie die
Restitution ihrer Freiheiten, die Wiederherstellung des Status quo.

Die Tatsache, dass sie nicht zogerten, die Leistungen, die sie den
Herren schuldeten, zu verweigern, macht deutlich, dass sie das Ver-
hiltnis zwischen Herr und Untertan als ein gegenseitiges ver-
standen. Wenn sie die Huldigung, die Fronarbeit oder die Bezah-
lung von Steuern verweigerten, so war das immer ein Druck-
mittel und entsprang nie der prinzipiellen Ablehnung der ent-
sprechenden Privilegien der Herren. Oft versuchten sie sich auch mit
Appellen an Dritte zu helfen. Zum Repertoire der Widerstands-
kiampfer gehorte schliesslich die Missachtung der obrigkeitlichen
Monopole und Privilegien. Letzte, selten eingesetzte Waffe blieb die
direkte Aggression.

Wie sehr den dreizehn alten Orten seit dem Bauernkrieg die
Furcht vor einer allgemeinen Erhebung der Untertanen noch im
Nacken sass, beweist die brutale Gewalt, mit der sie alle Revolten
im Keim erstickt haben. Die Strafaktionen stehen in keinem Ver-
hiiltnis zu den vorangegangenen Revolten. In acht der neun be-
sprochenen Konflikte ordneten die Herren eine militdrische Be-
setzung des Untertanenlandes an", nach fiinf Auseinandersetzun-
gen sind die Anfiihrer hingerichtet worden™, und in sechs Fillen
verschafften sich die Herren durch drakonische Strafen den nétigen
Respekt.

Damit sind die Gemeinsamkeiten der Untertanenrevolten er-
schopft. Erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Unruhen
lassen es wiinschbar erscheinen, Gruppen dhnlicher Konflikte auf

70 Einzige Ausnahme ist das Toggenburg.
71 Todesstrafen im Bistum Basel, in der Leventina, in Neuenburg, in
Einsiedeln und in Freiburg.
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gemeinsame Aspekte oder auf einen gemeinsamen abstrakten Typ
hin zu untersuchen. Es kann indessen wegen der Komplexitit
der Phinomene nicht vermieden werden, wie immer man auch die
Kriterien festlegt, dass einige vielschichtige Unruhen in mehreren
Gruppen auftauchen. Es ist daher richtiger, von verschiedenen
Aspekten und ihrer Realisierung als von eigentlichen Typen zu
sprechen.

6.1. Der Bauernaufstand

Die Unruhen im Bistum Basel von 1712-1740 und der Frei-
burger « Chenaux-Handel» sind hervorragende Beispiele bauerlicher
Aufstinde. Beide zeichnen sich zuerst durch einen quantitativen
Aspekt aus, durch die Erhebung grosser bduerlicher Massen. Ihre
Rebellion wird wohl durch einzelne Ereignisse ausgeldst; einmal auf
dem Hohepunkt richten sie sich aber gegen das Regime als sol-
ches. Die urspriinglich konservative Opposition schligt ins Revo-
lutiondre um. Drittes Hauptmerkmal ist die Spontaneitit in den
Aktionen der Rebellen.

Die Selbstherrlichkeit und Arroganz des bischoflichen Hofes und
der freiburgischen Patrizier, das verdient festgehalten zu werden,
haben das in der Schweiz iibliche Mass iiberschritten. Es gibt
fir die Untertanen keine wirksame Einfluss- oder Kontrollmog-
lichkeit auf die politischen Akte der Herren. Ihnen sind sie auf
Gedeih und Verderb ausgeliefert. Im besten Fall werden sie sie als
gottliches Geschick, als viterliche Vorsorge akzeptieren. Auch die
«Etats», die Stindeversammlung des Bistums, in der alle Stidte,
alle ldndlichen Amtsbezirke, Klerus und Adel vertreten waren, war
in Wirklichkeit nur eine Konsultativversammlung, die véllig von
der Willkiir des TFiirstbischofs abhing?2. Der Untertan beurteilte
seinen Herrn nach seinen einzelnen Erlassen und Befehlen, den
Handlungszusammenhang kannte er nicht. Das absolutistische Be-
streben der Regierung, eine einheitliche Herrschaftsdoméne aus dem
Zusammenfluss zufilliger und disparater Herrschaftsrechte zu for-
men, wire fiir ihn, auch wenn er davon gewusst hitte, vllig unver-
standlich gewesen, weil ihm nur an der Freiheit und am Wohl-

72 A. QuiQUEREZ [41], S. 17.
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ergehen seiner Gemeinde oder seines Tales gelegen war. Freiburger
und Jurassier erfuhren die Tétigkeit der Regierung als dauernden
Versuch, ihre Rechte zu usurpieren. Dazu kam, dass die Welt der
adeligen Herren mit ihrer barocken Luxusentfaltung sich scharf
von den bescheidenen Lebensverhéltnissen des Bauern abhob.
Aus diesen Griinden herrschte zwischen Obrigkeit und Untertanen
eine totale Entfremdung. Die affektive Distanz machte «die da oben»
in den Augen der Untertanen zu fremden Tyrannen?. :

In diesem Klima schlagen die bischéfliche Verwaltungsreform von
1726 und die Verfiigungen des Freiburger Rates von 1780 wie
Blitze ein. Die jurassischen Bauern glauben in der rationalistischen
Verwaltungsreform den Sturmangriff auf die wenigen verbleibenden
Autonomierechte der Gemeinden zu erkennen. Die Abschaffung
mehrerer Feiertage, das Verbot einiger Prozessionen und die Auf-
hebung des populidren Klosters Valsainte im Kanton Freiburg gilt
den Bauern als Bestdtigung fiir die Gottlosigkeit der Regierung.
Die Regierungsmassnahmen verstossen so heftig gegen die tradi-
tionellen Normen, die seit Generationen verinnerlicht worden sind,
dass sie in den Untertanen den Eindruck erwecken, als zerstorten
sie den gesamten vertrauten Lebenskreis. Die Storung der norma-
tiven Wertvorstellungen des Einzelnen losen irrationale Abwehr-
massnahmen aus: Furcht, Hass, Hoffnung ™. Aus den iibereinstim-
menden emotionalen Reaktionen der Untertanen miissen wir
schliessen, dass gegen normative Wertvorstellungen verstossen
wurde, die alle internalisiert hatten. Die gemeinsame existenzielle
Verunsicherung ldsst ein kollektives Bewusstsein entstehen. Nur so
ist es zu erkliren, dass die spontanen Reaktionen vieler Indivi-
duen in einem Verhaltenstypus zusammenfallt 75,

Ausdruck der Furcht ist die allgemeine Wachsamkeit, die Be-
waffnung mit Kniippeln und Messern und der Versuch, die Volks-
fiihrer durch eine Gefolgschaft zu schiitzen. Den Hass dokumen-
tieren etwa die Vertreibung obrigkeitstreuer Dorfbewohner oder die

73 P. HuaGER [47], S. 333.

74 A. DfcourLE [5], Vergleiche.

7 Vgl. T. Parsoxns in: Theorien des sozialen Wandels [7].
Vgl. KrysMaNSskI [6].
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Drohungen gegen die Beamten. Die Hoffnung #ussert sich in der
Erinnerung an eine idealisierte, gliickliche Vergangenheit, an die
Zeit der Grafen von Greyerz und Henriettes, der Griifin von Mont-
béliard 6 im Jura, und im Glauben an ihre Wiederkehr. Die Hoff-
nung gibt den Leuten den Glauben, dass die entscheidende Wende
unmittelbar bevorstehe. Das unbegriindete Vertrauen der jurassi-
schen Bauern in die Gerechtigkeit des angerufenen &sterreichischen
Hochgerichtes kann durch nichts erschiittert werden. Die Leute
weigern sich zu glauben, dass es in seinem Schuldspruch dem Fiir-
sten recht gab.

Das kollektive Bewusstsein hat sein Medium im charismatischen
Fiihrer. Der Versuch Pierre de Zurichs™ mit der minutitsen
Aufdeckung des unrithmlichen Vorlebens des freiburgischen Bauern-
fithrers Pierre Nicolas Chenaux den ganzen Aufstand zu desavou-
ieren, ist darum im Grund naiv. Trotz seiner abweichenden Moti-
vation besteht zwischen Chenaux und seinen Anhingern keine nen-
nenswerte intentionale Differenz. Die gewihlten Gemeindedelegier-
ten der Ajoie, die sogenannten «commis», halten sich streng an die
Weisungen ihrer Auftraggeber. Das gilt auch fiir den einfluss-
reichen Pierre Péquignat. Aus diesem Grunde spielt auch die Ab-
stammung Chenaux’ aus der lindlichen Oberschicht, Péquignat ist
selbst ungebildeter Bauer, keine entscheidende Rolle.

Die Rebellen im Bistum Basel und in Freiburg zeichnen sich
durch wissentliche Ausiibung illegaler Akte aus. Weit entfernt da-
von, ein absolutes Herrschaftsrecht der Regierung zu anerkennen,
beanspruchen sie offensichtlich ein Widerstandsrecht fiir die Falle,
in denen sich die Obrigkeit iiber geltende Regelungen im Ver-
héltnis zwischen Herr und Untertan hinwegsetzt. Diese Ansicht
stimmt mit der Rousseauschen Vertragstheorie darum nicht iiber-
ein, weil es sich bei diesen Abmachungen um positives und nicht
um natiirliches Recht handelt. So kam es im Jura zu Ubertretun-
gen des bischoflichen Jagd- und Fischmonopols. Die Bauern schlu-
gen Holz in den Wildern des Hofes oder importierten wider obrig-
keitliches Verbot Salz. Bei diesen Gehorsamsverweigerungen ging es

7% A. QUIQUEREZ [41], S. 40.
7 P. pr ZUuricH [49].
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allerdings nur um Strafaktionen. Das Widerstandsrecht kann aber
auch revolutionire Formen annehmen, wenn die « Gnidigen Her-
ren» durch verbrecherischen Missbrauch ihr Herrschaftsrecht ver-
wirken. Die Untertanen betrachten sich nun als berechtigt, die
Herren zu entmachten. Dagegen vermag auch der Einfluss des
Klerus nichts mehr. Die Geistlichkeit hat sich ohnehin durch ihre
enge Verstrickung respektive ihre Identitdt mit der weltlichen Ge-
walt lingst kompromittiert. Sobald der Klerus dem widersprach,
was aus der jahrhundertealten kirchlichen Tradition im einzelnen
haften geblieben war, machte er sich der Hiresie verdichtig. Die
bischofliche Sanktionierung der staatlichen Eingriffe ins kirchliche
Leben in Freiburg galt als Glaubensverrat. Im Zweifelsfalle glaubte
die Bevolkerung dem dhnlich denkenden Dorfpfarrer und nicht dem
Bischof in der Stadt, besonders wenn er — wie in Freiburg — aus
dem Patriziat stammte oder wenn er gar gleichzeitig Fiirst war.
Sowohl die Freiburger als auch die Jurassier hatten infolge der
militdrischen Schwiche ihrer Herren eine Erfolgschance, welche
diejenige anderer Untertanenaufstinde bei weitem tiberstieg. Dem
Bischof stand nur eine kleine Polizeitruppe zur Verfiigung. Mili-
tarische Strafaktionen konnte er nur mit ausldndischer Waffen-
hilfe durchfiihren. Die Unruhen in seinem Bistum dauerten nur dar-
um solange, weil er sich bei seinen Nachbarn lange vergeblich
um militdrische Hilfe bemiiht hat, bis sie ihm schliesslich von
Frankreich gewihrt worden ist. Das Freiburger Regiment hitte
gar, so urteilt Brugger, den Ansturm der Bauern ohne Berner
Zuzug nicht iiberlebt ™.

Der revolutionire Wille der Freiburger Bauern steigert sich bis
zur Aggression gegen die Herren, bis zur Belagerung von Frei-
burg. Dieser frontale Angriff im Angesicht der Staatsgewalt hat
weder im 17. noch im 18. Jahrhundert Parallelen. In keiner ein-
zigen Unruhe haben sich die Untertanen so direkt gegen ihre Herren
gewandt. Zu recht haben daher Brugger und Hugger die Ver-
wandtschaft des «Chenaux-Handelsy mit dem schweizerischen
Bauernkrieg herausgestellt™. Die Ahnlichkeit zwischen dem Zug

78 H. BrRUGGER [43], S. 77{f.
7 H. BrucceR [43], S. 8, und P. HucGer [47].
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gegen Luzern von 1653 und dem Marsch auf Freiburg von 1780
ist frappierend 8. Die Fiihrer des Bauernkrieges Emenegger und vor
allem Schibi und Leuenberger stehen Chenaux an Charisma nicht
nach. Fiir die beiden Ereignisse hat Hugger iiberzeugend iiberein-
stimmende nativistische und chiliastische Ziige nachgewiesen. Im
Bauernkrieg sind es die drei Tellen, welche idealisierte Vergangen-
heit und chiliastische Zukunftserwartung verbinden. In der Gruyére
sind, wie erwihnt, die alten Grafen wieder in aller Leute Mund. In
beiden Kriegen haben die Bauern auf altertiimliche Waffen ver-
traut. Fanden zu den Grabstédtten der gerichteten Bauernfiihrer
Wallfahrten statt, so zeugen ein Hymnus und eine Litanei von der
Heiligenverehrung des gevierteilten Chenaux38.

Fiir die Unruhen im Bistum Basel kann zwar auch Spontaneitét
in Anspruch genommen werden, auch wenn ihre Ausprigung bis
anhin noch wenig erforscht wurde. Das Element der Spontaneitit ist
aber durch eine vollig neue zukunftsweisende Erscheinung in
Schranken gehalten worden. Was bis jetzt bei keinem Untertanen-
aufstand gelungen war, der episkopale Despotismus hat es moglich
gemacht; in der Ajoie gelang die Solidarisierung lindlicher und
bevorzugter stddtischer Untertanen.

Ohne selbst in den Vordergrund zu treten, haben die stédtischen
Magistraten durch ihre Ratschlige einen missigenden Einfluss auf
die gewihlten Volksfiihrer ausgeiibt. Moglicherweise hat auch die
lange Dauer der Wirren zur Ermiidung der Emotionalitit der
bduerlichen Opposition beigetragen. Beherrschend wird das ratio-
nale Element in den «Pensées de pacification» von 173882, die vom
Souverin die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie forderten.
Die Abgeordneten schlugen die Abtretung des bischoflichen Legis-
lativ-, Steuer- und Kriegsrechtes an die Stindeversammlung vor.
Der Fiirst beantwortete diesen Antrag mit militérischer Besetzung,
totaler Unterwerfung und blutiger Vergeltung. Die «Pensées» sind,
wenn man der bisherigen Historiographie glauben darf, nicht das

80 Zum Bauernkrieg: G. GUGGENBUHL, Der schweizerische Bauernkrieg von
1653, Zirich 1953.

81 Teilweise abgedruckt in P. Hueeer [47], S. 331f.

82 Der Text ist leider nirgends wiedergegeben.
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Werk eines einzelnen aufgeklirten Geistes. Das emanzipierte poli-
tische Bewusstsein, das aus dem Dokument spricht, scheint aus der
eigenen politischen Erfahrung gereift zu sein. Die «Pensés» sind
fiir den revolutioniren Gehalt der Unruhen wichtiger als die spontan
gedusserte Volkswut, die sich weniger gegen den Bischof, als gegen
seinen Minister Ramschwag richtete.

Nur in den Unruhen im Kanton Freiburg und im Bistum
Basel sind sowohl Massencharakter als auch Spontaneitét der rebel-
lischen Aktionen und Umschlag ins Revolutionire realisiert. In
allen anderen Unruhen ist hdchstens eines der drei Kriterien — und
auch das bloss teilweise oder sporadisch — erfiillt.

Der zwolfjahrige Widerstand der Gemeinde Wilchingen gegen die
Herren in Schaffhausen etwa ist lange Zeit von der gesamten Dorf-
bevolkerung getragen worden. Selbst der Rat von Schaffhausen
attestierte im Urteil von 1729 die Kollektivverantwortlichkeit der
Gemeinde. Bis zum Schluss blieb aber die Auseinandersetzung ein
juristischer Streitfall, der wenig Raum fiir spontane Aktionen liess.
An revolutionire Zielsetzungen war bei einem kleinen Dorf ohnehin
nicht zu denken.

Die spontanen Aktionen, zu denen es in beinahe allen anderen
Konflikten in Untertanenlindern kam, signalisieren die Erregung
von Massenemotionen. Irrationale Befiirchtungen haben im Wer-
denberger Landhandel, in der Leventina und in Einsiedeln zu spon-
tanen Bewachungsaktionen gefiihrt. 1720 lduteten erregte Werden-
berger die Sturmglocken, als Glarus die Besatzung des Schlosses
bei Nacht und Nebel um achtzig Mann verstidrken liess. Die alar-
mierten Untertanen besetzten das Schloss.

In der Leventina waren es 1755 die jungen Leute von Faido, die
in der allgemeinen Unsicherheit dem Gerticht, Landvogt Gamma
wolle den Einmarsch von Urner Truppen veranlassen, sofort Glau-
ben schenkten und den Vogt gefangennahmen. Erst die aufge-
bauschte Nachricht vom Uberfall auf den Urner Beamten loste den
Auszug von Urner Truppen aus.

Im Einsiedler Handel von 1765-1767 haben die aufgebrachten
Gegner des Stiftes die Verhaftung ihrer Fithrer durch den Schwyzer
Standesweibel verhindert. Schwyz hat den Angriff auf seinen Weibel
als Hochverrat ausgelegt.
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Wehe, wenn ein kollektives Hassgefiihl die Masse zur Lynchjustiz
antrieb. Im Toggenburg fielen zwei Magistraten aus vornehmer
Familie dem o6ffentlichen Rachedurst zum Opfer, obwohl sie von
Landsgemeinde und Gemeindeversammlung gewihlt worden waren.
Bannerherr Keller und Landratsobmann Miiller wurde zur Last ge-
legt, dass sie sich zu wenig fiir die Rechte der Toggenburger ein-
gesetzt hitten.

In Neuenburg konzentrierte sich die Volkswut auf den Stadt-
biirger Gaudot, der im Prozess zwischen der Stadt und ihrem
kéniglichen Herrn die Sache Preussens so glinzend vertreten und
zum Sieg gefiihrt hatte. Als ihn der Monarch 1768 zum Vizegouver-
neur ernannte, nahmen gegen 400 Stadtbiirger aus der Handwerker-
schaft blutige Rache am Verriter, nachdem sie sein Haus gepliin-
dert hatten. Der Schreiner Droz, der beim Mord ums Leben kam,
wurde wie ein Held bestattet.

Im emotionalen Rausch wihnte die Masse immer wieder, die
Herrschaft der Herren zu zerbrechen und bewirkte doch nur ihre
eigene blutige Unterwerfung. Mit der Gefangennahme des Land-
vogts oder der Besetzung des Herrensitzes glaubte sie, der ganzen
Macht der Beherrscher habhaft zu werden. Auch mit der Ermor-
dung von Beamten sollte der Souveriin getroffen werden.

6.2. Widerstand unter der Leitung der eigenen Beamten

Einige Untertanenlinder genossen eine relativ weitgehende Auto-
nomie. Die Bevilkerung war zur Wahl eigener Behorden berech-
tigt, die das Gebiet unter der Oberaufsicht der Vigte verwalten
durften. Glarus hatte sich verpflichtet, den Landeshauptmann von
Werdenberg aus den Reihen der Untertanen zu wihlen. Revolten
in diesen relativ unabhingigen Untertanengebieten sind in fast
allen Fillen von den selbst gewihlten Behorden ausgegangen. Die
Beteiligung weiter Bevilkerungskreise fithrte aber mit der einen
Ausnahme des Steinerkrieges zu spontanen Aktionen, die den
Beamten einen schlechten Dienst erwiesen, weil sie den militéri-
schen Eingriff der Herren provozierten, die ihre Besitzrechte ge-
fihrdet glaubten! In zwei von den drei Konflikten wurden die
Beamten auch fiir die spontanen Aktionen verantwortlich erklirt,
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ob zu recht oder nicht, geht aus den bisherigen Darstellungen nicht
hervor. In der Leventina wurden die beiden hochsten Beamten, der
Bannerherr und der Landeshauptmann, zusammen mit einem Rats-
herrn geképft. Der hochste werdenbergische Beamte, der Landes-
hauptmann, der als Delegierter nach Glarus kam, ist dort bis zu
seinem Tode eingekerkert worden. Fiir den Mord an Gaudot jedoch
ist der Neuenburger Staatsrat nie verantwortlich gemacht worden.

Meistens konnten sich einige alte Familien auf den Amtssesseln
etablieren. Jeder Autonomieverlust war zugleich eine Schmélerung
ihrer Kompetenzen. Ihr privater Vorteil deckte sich in den meisten
Streitfillen einigermassen mit dem offentlichen Interesse. In allen
untersuchten Fillen haben sie denn auch Gefolgschaft in der Be-
volkerung gefunden. Dies gilt sogar fiir die Leventiner Magistraten,
die sich gegen das Interesse der Bevilkerung einer Urner Kontrolle
des teilweise arg korrupten Vormundschaftswesens8® widersetzten.

Der Versuch des Steiner Rates, das Werberecht, das ihm Ziirich
streitic machte, zu ertrotzen, war wahrscheinlich durch partiku-
lares Profitinteresse motiviert. Die Bestéitigung des alten Freiheits-
briefes hingegen, um das zur gleichen Zeit gegen das Verbot Ziirichs
beim kaiserlichen Hof nachgesucht worden war, hétte der ganzen
Stadt Vorteile gebracht. Auch fiir die Riickforderung der nach
Glarus eingereichten Urkunden durch die Herrschaft Werdenberg
und fiir den Kampf des Neuenburger Staatsrates gegen die Ver-
pachtung der koniglichen Abgaben zu festen Ansétzen, die die ganze
Krisenlast auf die Steuerzahler gewilzt hatte®, kann allgemeiner
Nutzen geltend gemacht werden.

Die Ausweitung eines juristischen Streitfalles zwischen gewihlten
Behorden der Untertanen und den Herren zu einem eigentlichen
Konflikt hat in der untersuchten Zeit den Misserfolg der Angelegen-
heit gebracht. Alle Unruhen nahmen ein fiir die Untertanen un-
gliickliches Ende. Hingegen ist es einige Male gelungen, juristische
Streitfille auf dem Verhandlungsweg zu einem Erfolg fiir die Unter-
tanen zu fiithren.

83 Die Korruption bestitigen E. Cerio [50], S. 48, und C. F. MULLER
[62], S. 45.
84 So J. CourvoIsier [567], S. 100.
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Die Beamten versuchten durch wohldosierten Widerstand, Druck
auf die Herren auszuiiben, durch Huldigungsverweigerung und
Appell an die Tagsatzung in Werdenberg, durch Verbot der Steuer-
pachtung in Neuenburg, durch Verhandlungen in der Leventina. Nur
Stadtvogt Binz von Stein, der durch die lang genossene Unabhiin-
gigkeit masslos geworden war, iiberspannte den Bogen, indem er
simtliche Anordnungen aus Ziirich ignorierte. Die Limmatstadt
quittierte mit militdrischer Besetzung.

6.3. Revolten gegen Herren und eigene Beamte

Der Aristokratisierungsprozess machte vor den Untertanenlin-
dern nicht halt. Auch in ihnen begannen sich vornehme Familien
auszusondern. Sie besetzten wihrend Generationen die wenigen
Amter. Der gehobene Lebensstandard, den sie auf ihren Herren-
sitzen pflegten, néherte sie auch in ihren Ansichten dem Stand-
punkt der Herren und machte sie oft zur Vertretung der allge-
meinen Interessen der Untertanen untauglich. Wenn sich dies in
Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit deutlich zeigte, steigerte
sich das latente Misstrauen der Bevoélkerung zum Vertrauens-
bruch.

Im Toggenburg fiel es dem ehrgeizigen Emporkémmling F. Erb
nicht schwer, den Unwillen gegen den vornehmen Bannerherr Keller
und den Landratsprisidenten Riiedlinger zu schiiren, weil den Tog-
genburgern noch immer die Zeit der beinahe unbeschrinkten Frei-
heit wihrend des Zwolferkrieges vor Augen schwebte. Beiden
wurde vorgeworfen, sie héitten sich fiir die volkstiimlichen Interessen
und im besonderen fiir das Mannschaftsrecht zu wenig verwendet.
Sie wurden auf Betreiben Erbs abgesetzt. Mit seiner daraufhin er-
folgten Wahl zum Bannerherrn gab sich Erb noch nicht zufrieden.
Er hetzte zum blutigen Gericht gegen die alten Magistraten auf.
Erst nachdem gegen die Téter nichts unternommen wurde, liess der
Abt Erb gefangen nehmen.

Die Einsiedler Gemeinde war unter dem Vorsitz des Schwyzer
Vogtes zur Wahl eines zwanzigkopfigen Rates berechtigt. Aus Nach-
sicht iiberliess Schwyz der Waldstédtte auch die Wahl des Vogtes.
Nun gehérte aber Einsiedeln zwei Herren. Das Stift, der Besitzer
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der niederen Gerichtsbarkeit, veranlasste durch seine die Gewerbe-
freiheit einschrinkende Verordnung von 1764 die Bildung einer
klosterfeindlichen Partei, der es bald gelang, den alten obrigkeits-
treuen Rat und den Vogt durch eigene Leute zu ersetzen.

6.4. Aufstinde mit fremder Hilfe

Als eine Konstante hat sich beim Studium der Untertanen-
revolten die Ungleichheit im Kréifteverhaltnis zwischen Herren und
Untertanen herausgestellt. Waren die kantonalen Truppenverbénde
zur Landesverteidigung untauglich, was sich 1798 gezeigt hatte, den
inneren Ordnungsdienst wussten sie sehr wohl zu verrichten. Ge-
treu dem Stanser Verkommnis halfen sich die Orte gegenseitig mit
Soldaten aus. Nie war die eidgenossische Solidaritdt so gross, wie
wenn es um die Niederschlagung von Aufstinden ging. Die Angst
vor der grossen Befreiungswelle liess die Kantone sogar die kon-
fessionellen Griben vergessen. Die Untertanen bemiihten sich daher
oft um fremde Unterstiitzung. Die Werdenberger gelangten an die
Tagsatzung, die Steiner, die Wilchinger und die Jurassier baten den
Kaiser um Hilfe. Die regierenden Orte reagierten ausserordentlich
allergisch, wenn sich ihre Untertanen um fremde Hilfe bewarben.
Sie fiihlten sich in ihrem absoluten Souveranitdtsanspruch verletzt,
dies, obwohl die meisten Gesuche an die Adresse vertraglich ge-
regelter Vermittler oder an die Tagsatzung gerichtet waren. Es diir-
fen die Appelle, auch wenn sie ans Ausland gingen, keineswegs aus
der Sicht des modernen Nationalstaates als Landesverrat qualifi-
ziert werden. Wie sollte die Landbevilkerung damals auch Zuge-
horigkeitsgefiihle zu einem Staatswesen empfinden, das sie nur als
rechtlose Untertanen betrachtete und zu dem sie ohne eigenes Zu-
tun durch Kauf oder Eroberung gestossen waren? Zu Vermittlungs-
versuchen Dritter ist es oft gekommen. Ziirich, um nur ein Beispiel
zu nennen, hat sich fiir die Herrschaft Werdenberg und fiir das
Toggenburg eingesetzt. Nur in zwei Fillen hat der Angerufene
gegen den Willen des Herrn und in feindseliger Absicht den rebel-
lierenden Untertanen Schiitzenhilfe gewéahrt.

Dem Wiener Hof, der der revoltierenden Gemeinde Wilchingen
im Kampf gegen Schaffhausen den Riicken deckte, lag nichts ferner
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als die allgemeine Stdrkung der Untertanenrechte. Osterreich hoffte
aus der Schwichung Schaffhausens in den gleichzeitig laufenden
Verkaufsverhandlungen um die Hohe Gerichtsbarkeit von Renat zu
profitieren ; an Wilchingen war ihm nicht gelegen. Als die politische
Situation gute Beziehungen mit der Schweiz erforderte, wurde Wil-
chingen bedenkenlos fallen gelassen. Legitimiert wurde die dster-
reichische Einmischung durch die Beanspruchung Wilchingens als
kaiserliches Afterlehen. Die oberste Lehensherrschaft, so argumen-
tierten Wien und Wilchingen, sei darum beim Kaiser geblieben,
weil die Hohe Gerichtsbarkeit, als letztes Herrschaftsrecht, das
Habsburg aus der Hand gab, erst nach Abschluss des westfélischen
Friedens an Schaffhausen verkauft worden sei. Uber Proklamatio-
nen hinaus bestand diese Hilfe bloss in der Asylgewdhrung an die
geflohene ménnliche Dorfbevolkerung und in ihrer juristischen
Beratung, das heisst vielmehr in der stédndigen Ermunterung
zum Widerstand gegen den Schaffhauser Rat. Und doch gab dieser
Beistand und die Hoffnung, die er ausloste, der Gemeinde die Kraft,
zwolf Jahre auszuharren. Beim Abbruch der Hilfe ergaben sich die
Wilchinger.

Nicht besser ist es den Einsiedlern ergangen. Durch die Be-
stechung Pfyls erreichten sie, dass die Landsgemeinde, in der die
Harten dominierten, die Bestrafung jener Waldstédtter Beamten an-
ordnete, welche die Opposition der Bevilkerung gegen das Stift
unterdriickt hatten. Selbst die inhaftierten Oppositionsfithrer wur-
den freigelassen. Nach Pfyls Sturz beschloss der Schwyzer Landrat
die erneute Gefangennahme derselben Oppositionsfiithrer. Drei von
ihnen wurden 1766 exekutiert, weil sie sich der Verhaftung wider-
setzt hatten. Es versteht sich, dass die Rechte des Klosters nun
von Schwyz wieder garantiert wurden. Einsiedeln fiel damit wieder
unter die dreifache Herrschaft des Stiftes, des Kantons Schwyz und
des eigenen Rates.

7. Der schweizerische Konservativismus, Versuch einer Bilanz

Alle untersuchten politischen Unruhen in Landsgemeindekan-
tonen, in Stidten und in Untertanengebieten sind immer auch
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soziale Unruhen. Sogar der Luzerner Klosterhandel, urspriinglich
ein reiner Machtkampf, zog einen sozialen Konflikt nach sich. Alle
diese Unruhen sind durch Spannungen zwischen der elitdren Ober-
schicht und den iibrigen Volksschichten hervorgerufen worden. Sie
entstanden aus dem Widerstand, den verschiedene Bevolkerungs-
schichten der Dynamik der Oberschicht entgegengesetzt haben.
Auch wenn kein Band der Freundschaft die verschiedenen Grup-
pen von Aufstdndischen verband, so verkniipft doch der struktu-
relle Hintergrund die einzelnen Unruhen. Die wirtschaftliche Macht-
stellung hatte der Oberschicht den Weg zur sozialen Spitze ge-
ebnet. Gleichzeitig war diese Elite in die Rolle der politischen
Herren hineingewachsen. Als solche war sie bestrebt, ihre Herr-
schaft nach dem Vorbild der absolutistischen Nachbarstaaten zu
festigen. Der Aufstand der unterworfenen Schichten hatte die Resti-
tution der alten Rechte und Freiheiten zum Ziel. Thre Argumen-
tation blieb stets juristisch, ihre Forderungen konservativ. Nie
sind sie bis zur Totalitit angewachsen. Kdmpfe um die Erhal-
tung des Status quo lassen sich schon fiir die Zeit vor dem Tog-
genburgerkrieg nachweisen. Das 18. Jahrhundert hat lediglich — ent-
sprechend dem fortgeschrittenen Zustand der Aristokratisierung —
eine Zunahme der Quantitit und der Intensitdt gebracht.

Die Spontaneitdt der unorganisierten Revolten hat ehrgeizigen
Familien und riicksichtlosen Emporkémmlingen wiederholt ge-
stattet, den Impetus der Rebellen vor ihren eigenen Karren zu
spannen.

Auch wenn die Rebellen zweifellos an die alteidgendssische de-
mokratische Tradition ankniipften, zur Solidarisierung verschiede-
ner unterdriickter Schichten ist es nur in einem einzigen Fall ge-
kommen. Gegeniiber Untergeordneten beharrte jedermann auf seinen
Privilegien. Oft genug verhinderte der Wettlauf, das Buhlen um die
Gunst der Herren, die Solidarisierung innerhalb einer gleichberech-
tigten Schicht.

Liessen die politischen Strukturen keinen Spielraum zur Oppo-
sition gegen das Regime zu, so blieb den Aufstdndischen nur noch
die Zuflucht in die Illegalitit. Erfolgreich jedoch waren die Revol-
ten nur dann, wenn auf alte demokratische Strukturen zuriick-
gegriffen werden konnte, die zumindest formell intakt geblieben
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waren®. Die Angst vor Neuerungen machte die meisten Leute
fiir die Einsicht blind, dass das Bestehende nur durch strukturelle
Reformen bewahrt werden konnte.

Bereits im 16. Jahrhundert gehort der Konservativismus so sehr
zum schweizerischen Selbstverstindnis, dass Tschudi ihn in seinem
«Chronicon Helveticon»® auch auf die Befreiungskdmpfe der ent-
stehenden Eidgenossenschaft projizierte, indem er sie ausschliesslich
als Abwehr der vigtischen «Niiwerungen» interpretierte. Jeder an-
dere Aufstand wire in seinen Augen nicht gerechtfertigt gewesen.

Die konservative Rechtsauffassung in der alten Schweiz ent-
spricht ziemlich genau der Darstellung, wie sie Fritz Ernst fiir das
Mittelalter gegeben hat®’.

Hochstes, weil heiliges Gut eines Staates, ist das gute und alte
Recht. Es spiegelt sich wider im Rechtsempfinden des ganzen Vol-
kes. Oft weiss die Bevolkerung von einer Zeit zu berichten, in der
dieses Recht als ganzes verwirklicht war. So sind wir etwa im Jura
und im Kanton Freiburg der Fiktion einer solchen gliicklichen
Zeit begegnet. Wichtig ist — man gestatte die anachronistische An-
wendung der modernen Dichotomie —, dass nach allgemeiner Auf-
fassung dieses gute Recht zwar ein gottlich sanktioniertes ist,
seine Grundlagen aber in positiven oder vermeintlichen positiven
und nicht nur in natiirlichen Rechtsverhéltnissen hat. Uberreste
dieses Rechtszustandes finden sich in Urkunden und in gewohn-
heitsrechtlichen Grundsitzen. Das naive Rechtsempfinden macht
die Leute oft an die Existenz verheimlichter Handfesten glauben,
in welchen die lingst verlorenen Rechte aufgezeichnet sind.

Aufgabe des Staates ist es, das Recht zu schiitzen: Darum
auch der Treueid auf das Recht. Die Souverinitit, Recht zu setzen
hingegen, wird der Obrigkeit nicht zugestanden. Sie ist allenfalls
berechtigt, gutes und altes Recht wiederherzustellen. Verstosst sie
gegen gutes und altes Recht, so sind Freie und Untertanen zum
Widerstand verpflichtet.

Der Anteil der Souverinitdt in Form von Freiheits- oder von

85 Landsgemeinde- oder Zunftverfassung.

36 Ar. TscruDI1, Chronicon Helveticon, entstanden um 1570.

87 F. ErNsT, Recht und Verfassung im Mittelalter, Darmstadt 19522, Der
Aufsatz ist in neuerer Zeit allerdings stark kritisiert worden.
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Herrschaftsrechten gilt als privatrechtliches Privileg. Er gehort als
solcher zum personlichen und vererbbaren Besitztum seiner Tri-
ger. Diese Inhaber sind die Nutzniesser des Privilegs. Sie legen die
Bedingungen fest, unter denen sie bereit sind, ihren Besitz mit
anderen zu teilen.

Mit der aristokratischen Tendenz bricht ein véllig neues Rechts-
denken in die Schweiz ein. Das gute und alte Recht ist in den
Augen der Herren nicht linger erhaltenswert. Threr wirtschaft-
lichen und sozialen Machtposition und ihrem politischen Ehrgeiz
entsprechen absolutistisches Gottesgnadentum und Utilitarismus
des frederizianischen und josephinischen Staatsdenkens viel eher
als die altertiimliche Rechtsauffassung.

Diesem aristokratischen Machtwillen war der Widerstand der
iibrigen Volksschichten, der in den zahllosen Revolten zum Aus-
bruch kam, auf die Dauer nicht gewachsen.

Aber gilt das 18. Jahrhundert nicht als «siécle des lumiéres»?
Hat die Aufklirung nicht vollig neue gesellschaftliche Perspek-
tiven eroffnet, die den Aristokraten und Patriziern den Boden
unter den Fiissen entzogen?

8. Aufklirung und revolutiondre Bestrebungen

Die Aufklirung8® ist, wie Bildung iiberhaupt, die Angelegen-
heit einer kleinen stiddtischen Oberschicht. Diese ist naturgemdss,
einige wenige Dissidenten ausgenommen, an einer sozialen Umwil-
zung nicht interessiert. Der schon erwdhnten Identitét von 6kono-
misch-sozialer und politischer Elite wegen, fielen sozialrevolutionire
und materialistische Auspragung der Aufklirung in der Schweiz auf
keinen guten Boden. Im Gegenteil, viele schweizerische Aufklirer,
die zum Teil selbst dem Klerus oder dem Patriziat entstammten,
fiihlten sich zum Kampf gegen Deismus und Materialismus einer-
seits und gegen Demokratie anderseits berufen.

Laurenz Zellwegers®® und Valentin Meyers® aristokratischer

88 Literatur siehe bibliographischer Anhang.
8 Siehe S. 18f.
90 Siehe S. 31f.
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Fiihrungsanspruch ging soweit, dass sie Ursache von Revolten
wurden. Thr penetranter Bildungsdiinkel dussert sich in der Ver-
achtung der Masse. Nach dem Triumph der Harten beschimpfte
Zellweger, der immerhin ein enger Vertrauter Bodmers war, die neu-
gewihlten Ratsherren als «gens de néant, sans éducation ni instrue-
tion» und seine Landsleute im allgemeinen als «sotte et béte popu-
lace».? Der Luzerner Aufklirer F. Balthasar stimmte Rudolf von
Wattenwil bei, als er — im Blick auf den Luzerner Klosterhandel —
die alte demokratische Tradition des Volkes und den weitverbrei-
teten Aberglauben in einem Atemzug als Gegner des Rationa-
lismus bezeichnete 2.

Daneben gab es eine kleine Gruppe Intellektueller, der gerade
die hervorragensten Vertreter der schweizerischen Aufklirung an-
gehorten, die zumindest prinzipiell fiir strukturelle Verinderungen
eingetreten sind. Zu nennen wire Bodmer, der fiir sein biirger-
lich-republikanisches Ideal kimpfend demokratische Stadtverfassun-
gen propagierte. Iselin und vor allem Pestalozzi haben als erste
das Elend der Landbevélkerung entdeckt. Ausgehend von der sitt-
lichen Gleichheit aller Menschen versuchten sie die Stidnde zu
versohnen; der Mut, ihre Auflésung zu fordern, fehlte ihnen noch.
Es blieb der spiteren Generation um Ochs, Rengger, Usteri, La
Harpe u. a. vorbehalten, diese letzte feudale Konvention zu brechen.

Der gesellschaftlichen Theorie fehlte die Praxis. M. Planta, U. von
Salis und IH. Pestalozzi haben zwar im piddagogischen Bereich
grosses geleistet, blieben aber ohne Nachahmer. Die neugegriin-
deten konomischen Gesellschaften entfalteten zwar eine ungeheure
Aktivitat, als Institutionen der Oberschicht stellten sie sich jedoch
mehrheitlich einer Emanzipation der biuerlichen Untertanen ent-
gegen®, Die Ausnahmen — unter ihnen der berithmte Joh. Hein-
rich Waser, der 1780 auf dem Schafott endete — bestitigen die
Regel %4

Auch wenn der Prominenz in der Schinznacher Gesellschaft der

91 P, KELLENBERGER [30], S. 67.

92 H. DoMmman [54], S. 42.

93 G. C. L. ScamIpT [23], S. 177,

9 E. ANDEREGG, Waser, Diss. Zurich 1932, Mit grosster Vorsicht zu ver-
wenden: H. M. STUCKELBERGER, Waser, Diss. Ziirich 1932. '

377



gute Wille zur Reform nicht abgestritten werden kann, die konkrete
politische Arbeit hat sie nie als ihre Aufgabe verstanden.

Nur vereinzelt haben es kithne Einzelginger gewagt, den poli-
tischen Sprengstoff der aufkldrerischen Ideen zu ziinden. Der be-
kannteste Vorldufer dieser Revolutionire ist der Waadtlinder Jean-
Daniel A. Davel®. Sein Umsturzversuch soll darum untersucht
werden, auch wenn er das Kriterium der ausgedehnten Triger-
schaft nicht erfiillt.

Davel stammt aus einer gut situierten Pastorenfamilie aus Cully.
Dem Wunsch seines verstorbenen Vaters folgend, studierte er Ju-
risprudenz. Nachdem er sich in seiner Vaterstadt als Anwalt nie-
dergelassen hatte, brachte ihn eine schwere Krankheit in Lebens-
gefabr. Die unmittelbare Todesnihe vermittelte ihm durch die
Hilfe einer jungen unbekannten und geheimnisvollen Frau ein reli-
gioses Bekehrungserlebnis, das ihn sein ganzes Leben lang be-
schiftigen sollte. Seit dieser Begegnung fiihlte er sich durch unmit-
telbare und personliche Beziehung mit Gott verbunden. Nachdem
er dreissig Jahre fremde Dienste geleistet hatte, bewarb er sich beim
bernischen Grossen Rat erfolgreich um die vakante Stelle eines Be-
zirksmajors. Da seine Pflichten als Offizier nur wenig Zeit in An-
spruch nahmen und seine Tétigkeit als Advokat sein Leben nicht
ausfiillte, sah sich Davel nach neuen Aufgaben um. Mit wachen
Augen beobachtete der Vielgereiste die Verhéltnisse in seiner Hei-
mat. Mit Emporung erfiillte ihn die Regierungstétigkeit der berni-
schen Obrigkeit. Obschon von krasser Korruption frei, war sie nur
um eigenen Nutzen und Profit bemiiht. Die bernische Engstirnig-
keit, erstickte alle neuen geistigen und wirtschaftlichen Unterneh-
mungen. Die Eminenzen waren fiir das Wohl ihrer Untertanen
nicht besorgt und schienen ihm daher ihr Herrschaftsrecht ver-
wirkt zu haben. Mit der Zeit kam Davel zur Uberzeugung, dass
er als Befreier seiner Heimat ausersehen war. Visiondre Triume
erhirteten den Glauben an seine gottliche Mission. Darum begann
er 1730 nach einem sorgfiltig durchdachten Plan zur Tat zu
schreiten. Er berief seine Truppen ein und zog mit ihnen unter
dem Vorwand einer Inspektion in Lausanne ein. Mit Bedacht
hatte er den Tag ausgewéhlt, an dem der Vogt sich in Bern der

95 Literatur siehe bibliographischer Anhang.
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Wiederwahl zu stellen hatte. Er liess sich vor den Rat der Zwei-
hundert fithren und erklirte ihm sein Projekt. In geheimer Sit-
zung wies der Rat sein Ansinnen entriistet von sich. Davels
Truppen bewogen ihn aber, scheinbar auf die Pline einzugehen, bis
es gelang, Davel zu verhaften. Die Gefangennahme gliickte, die
Truppen wurden entlassen. Unter der Folter bestritt Davel stand-
haft, irgendwelche Komplizen gehabt zu haben. Das Gassengericht
verurteilte ihn zur Todesstrafe.

Bekehrungserlebnis und eigenwilliger unorthodoxer Glaube riik-
ken Davel in die Néhe des Pietismus. Sein Denken wird aber auch
durch starke aufkldrerische Ziige beherrscht. Er verlangt von
einer Regierung, sie miisse ihre gesamte Téatigkeit dem Staats-
zweck, dem Wohl der ganzen Bevolkerung, unterordnen. Wenn sie
ihr Herrschaftsrecht nicht dadurch legitimiert, geht sie dessen ver-
lustig. Ihre Rechte, und hier spricht Davel als Revolutionir, gehen
aber nicht an andere Herren iiber. Die feudalen Bande, die die
Untertanen an Bern kettete, sollten ohne Ersatz verschwinden.
Wenn Feller Davel als einen ethisch-religiosen Eiferer charak-
terisiert, ist das eine unzulédssige Verharmlosung®. Wie von Muralt,
so hat auch Davel pietistische und aufklirerische Ziige. Die Ver-
wandtschaft der beiden Stromungen besteht in ihrer Opposition zur
kirchlichen Orthodoxie und zum absolutistischen Patriziat. Davels
originelle Leistung ist es, seine aufklédrerischen Ideen unmittelbar
in die politische Praxis umgesetzt zu haben. Dass er damit seinen
Zeitgenossen weit voraus war, beweist seine vollige Isolierung ; keine
einzige Stimme im Grossen Rat hat sich damals zu seinen Gunsten
erhoben.

Noch gefielen sich die Aufklérer in schéngeistigen Auseinander-
setzungen, wiahrend die Masse dem unkritischen Konservativismus
verhaftet war. «Davel s’était élevé au dessus des idées, du caractére
et de la mentalité de ses concitoyens.»%?

Kann man Davels Verschlossenheit mit als Grund fiir seine Iso-
lierung auffithren; fiir Henzi féllt diese Begriindung weg. Und doch,
auch der gesellige Dichter® hat keine echten Gesinnungsfreunde

9 R. FrELLER [9], S. 223-225.
97 Le major Davel [64], S. 240.
98 Vgl. M. KrEss [38], die iiberzeugenste Darstellung Henzis.
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gefunden. Seinen Mitverschworern ging es um einen Umsturz, nicht
um revolutiondre Verdnderungen. Sein Projekt fiir eine neue Regie-
rungsform? fand — obschon realistisch und keineswegs phanta-
stisch10® — gehr wenig Anklang. Leitender Gedanke ist der Ver-
such, legislative und exekutive Gewalt zu trennen. Die Gemeinde-
versammlung sollte zum Souverin werden, der Gesetze erlédsst und
die Regierung bestellt. Die Landbevdilkerung blieb zwar unter-
ténig, sie sollte aber wiederum in den Genuss aller verloren ge-
gangenen Rechte kommen. Henzi bemiiht sich, die revolutionédren
Veranderungen seines Vorschlages durch einen langen historischen
Exkurs iiber die Schritt fiir Schritt erfolgte Machtergreifung durch
das Patriziat als blosse Wiederherstellung der urspriinglichen Regie-
rungsform darzustellen. Durch mdoglichst kleine aber wirkungsvolle
strukturelle Retouchen an der alten republikanischen Verfassung
versucht er, eine funktionstiichtige Demokratie aller Stadtbiirger
herzustellen. Wahrscheinlich hoffte er, auf diesem Weg die konser-
vative Mehrheit der gemeinen Burger fiir sein Projekt gewinnen
zu kénnen. Mit Henzi, dem Freund Bodmers und dem Erzieher
Julie Bondelis, hat zum erstenmal ein Schrittmacher der schweizeri-
schen Aufklédrung die neuen Vorstellungen in die politische Praxis
zu iibertragen versucht. Dass seine eigene bittere Erfahrung im Um-
gang mit dem Patriziat sein Engagement befliigelt hat, schmélert
sein Verdienst in keiner Weise.

Kann man es den Mitverschworern Henzis verdenken, wenn sie fiir
ihren eigenen Vorteil kimpften? Das Eintreten fiir eigene Interessen
ist nicht schon an sich illegitim, wie Feller seine Leser glauben
machen will, zumal dann wenn es um den Riickgewinn demokra-
tischer Rechte geht. Vollends unzuléssig ist es, Henzi blossen Eigen-
nutz vorzuwerfen, weil die Landbevolkerung in seinem Modell der
Biirgerschaft nicht gleichberechtigt gegeniibersteht. Diese Kritik ist
anachronistisch, weil sie nicht beriicksichtigt, dass in der zeitgenos-
sischen Schweiz noch niemand an die Gleichberechtigung der Land-
bevolkerung gedacht hat. Auch Bodmer meinte nicht sie, als er die
Biirgertugenden pries. Selbst Pestalozzi, der sich als einer der ersten
fir die Landbevolkerung eingesetzt hat, verlangte zwar von den

9 S, HenzI [37].
100 Vgl M. KrEBS [38].
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Viégten in seinem Roman «Lienhard und Gertrud»!?! eine viterliche
Fiirsorge fiir ihre anvertrauten Landeskinder, liess es damit aber
bei den bestehenden Herrschaftsverhéltnissen bewenden.

Von den aufklirerischen Ideen Castellas, eines der Verbiindeten
im Freiburger Bauernaufstand, weiss man erst durch seine spitere
Zugehorigkeit zum «Club helvétique» in Paris1%2, Wihrend der
Wirren selbst scheint er sich von der rebellierenden Masse nicht
abzuheben. Grosse Wirkung hat erst seine nachtrigliche Recht-
fertigungsschrift hervorgebracht, die breite Leserschichten in der
Freiburger Bevélkerung erreichte 103,

In einem ersten Teil seines «Exposé justicatif» schildert er ein-
driicklich den Machtmissbrauch und die Usurpationen durch das
Freiburger Patriziat. Damit héitten die Exzellenzen das auf Gegen-
seitigkeit, auf ein «engagement réciproque»®* beruhende Herr-
schaftsverhéltnis gebrochen. Ziel der Bewegung sei es bloss ge-
wesen, dem Despotismus ein Ende zu setzen, notfalls durch einen
Appell an die iibrige Schweiz. Nach diesen Ausfiihrungen tritt der
Autor in einem Schlussteil1%® plstzlich die Flucht nach vorn an.
«Glorieux Américains», heisst es da, «vous avez pris les armes pour la
défense de vos droits et vous prévoyens Genevois!» Mit einem Auf-
ruf an alle Kantone zur «liberté digne du nom suisse» schliesst die
Broschiire. Mit diesem Schluss und dem darin implizit enthal-
tenen Bekenntnis zur naturrechtlichen Auffassung bricht der
Autor tendenziell aus den engen Grenzen der konservativen
Rechtsauffassung heraus, die er sich fiir seine vorsichtige Recht-
fertigung gesetzt hat.

Nur ein einziges Mal haben sich revolutionir gesinnte Auf-
klirer zu einer Gruppe vereint. Wenn die Ziircher Patrioten1% als
einzige revolutionidre Gruppe in diesem Zusammenhang erwihnt
werden, dann muss gleich die Einschrankung gemacht werden, dass
sie durch ihre Aktivitdten zwar zweimal eine Unruhe angezettelt

101 Entstanden 1781-1787.

102 ¥, 1. CasTeLLA [45], Anmerkung des Herausgebers S. 407.
103 Exposé justicatif [46], Fribourg 1781.

104 Exposé justicatif [46], Fribourg 1781, S. 51f.

105 Exposé justicatif [46], Fribourg 1781, S. 49.

106 Literatur siehe Bibliographie, S. 62.
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haben, dass sie sich aber nie an einen eigentlichen Revolutions-
versuch gewagt haben. Zur Gemeinschaft gehorten schwéirmerische
Jiinglinge, die sich zur gemeinsamen Rousseau-Lektiire um ihren
alten Lehrer Bodmer scharten. Aus ihrer Mitte stammten Heinrich
Fiissli und J. C. Lavater, die 1762 den korrupten Landvogt Grebel
anklagten.

Landvogt Grebel, der Schwiegersohn des Biirgermeisters Leu,
hatte sich fortgesetzter Korruption schuldig gemacht. In einem per-
sonlichen Brief gab Lavater Grebel eine zweimonatige Frist zur
Wiedergutmachung seiner Vergehen. Nach Ablauf des Ultimatums
liessen Lavater und Fiissli allen Ratsherren heimlich eine anonyme
Anklageschrift zukommen. Grebel wurde darauf vom Rat verurteilt,
Lavater und Fiissli hatten Abbitte zu leisten. Die beiden Klager
haben zwar die Individualitit des Falles immer wieder hervor-
gehoben, in Wirklichkeit war ihnen an einer Schwichung der Fami-
lienherrschaft gelegen97,

Den Hintergrund fiir die Affire um Miillers Bauerngesprich
bilden die Verfassungskimpfe in Genf, in deren Verlauf die aristo-
kratische Elite im «Petit Conseil», die Garanten der Verfassung
gegen die biirgerliche Mehrheit im «Conseil Général» um Hilfe bat.
Zu den angerufenen Staaten gehorte Ziirich. In seinem Flugblatt 198
liess nun Miiller einen Bauern mit einem Herrn und einem Unter-
vogt iiber eine mogliche ziircherische Truppenaushebung disku-
tieren. Die implizite Aufforderung zur Gehorsamsverweigerung, die
Bejahung der Volkssouverinitit und die Tatsache, dass einem Un-
tertanen politisches Mitspracherecht eingerdumt wurde, verleihen der
Schrift revolutioniren Charakter. In Windeseile verbreitete sich der
Text iiber die ganze Stadt. Die Behorden griffen hart durch. Miiller
wurde auf Lebenszeit aus der Eidgenossenschaft verbannt. Die
meisten seiner Kollegen gingen straflos aus. Der Patriotengruppe,
die unbestreitbar in die Angelegenheit verwickelt war, wurde die
Herausgabe der Zeitschrift «Der Erinnerer) verboten. Es war natiir-
lich im Interesse der Angeklagten, die Angelegenheit so weit als

107 Dag geht aus Lavaters Brief an Landvogt Schwarzenbach von Grii-
ningen hervor. Abgedruckt in: Der von J. C. Lavater gliicklich besiegte Land.-
vogt Grebel [70], S. 281f.

108 Das sogenannte Bauerngesprich, abgedruckt in Morr [75].
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mdglich zu verharmlosen. Miiller versuchte sich durch die Behaup-
tung zu entlasten, das Bauerngesprich sei wider seinen Willen in der
Offentlichkeit verbreitet worden, und die Patrioten beeilten sich,
sich von ihrer Schuld freizuwaschen, indem sie Miiller die Allein-
verantwortung zuschoben. Eine unkritische Historiographie hat
diese Darstellung bis heute kolportiert. Einzig 0. Weisz1% hat sich
die Miihe gemacht, der Sache nachzugehen. Seine Recherchen
haben ergeben, dass Miiller das Haupt der Gesellschaft zu «Schuh-
machern» gewesen ist, eines Patriotenkreises mit politischen Ziel-
setzungen, der sich mit literarischen Studien nicht zufrieden gab.
In diesem Lichte besehen, scheint die Affire aus einer eigent-
lichen Verschwoérung hervorgegangen zu sein.

Nach dem Prozess fiel die revolutionire Gemeinschaft auseinan-
der. Schwirmerische Begeisterung hatte die jungen Leute iiber die
Geféhrlichkeit ihres Tuns hinweggetduscht. Bei der ersten ernst-
haften Konfrontation mit der Obrigkeit war es mit dem revolutio-
néren Hifer dieser Patriziersohne dahin. Nachdem sie ins Regime
hineingewachsen waren, erlosch die letzte Flamme ihres revolutio-
néren Idealismus.

Aus der stéddtischen privilegierten Elite waren revolutionire
Krifte auf die Dauer nicht zu erwarten. Den Aufklirern in der
Oberschicht der Untertanengebiete fehlte die Gefolgschaft der
béuerlichen Massen, die — zumindest bis 1789 — in ihrem Konser-
vativismus verharrten.

9. Riickblick und Ausblick

Der wirtschaftliche und soziale Vorsprung auf die Masse der Be-
vilkerung ermoglichte der dynamischen Oberschicht in Stidten und
Landerorten der alten Schweiz die politische Vorherrschaft. Den
Militdrunternehmern in den Linderorten, den Kaufleuten, Rent-
nern und hohen Magistraten in den Stddten gliickte die Er-
richtung einer mehr oder weniger aristokratischen Geschlechterherr-
schaft. Sie betrachteten sich als von Gott eingesetzte Obrigkeit

109 0. Weirsz [78].
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und hielten Biirger, Landleute und erst recht natiirlich Unter-
tanen vom Regiment fern. Die demokratischen Elemente in den
Kantonsverfassungen und die Mitspracherechte der Untertanen, die
der gesellschaftlichen Situation nicht mehr entsprachen, bildeten
auf die Dauer kein Hindernis. In vielen Fillen blieben sie for-
mell intakt ; die Intentionen ihrer Schopfer freilich waren nicht mehr
realisiert.

- Die meisten Unruhen sind unmittelbare Reaktionen auf die ari-
stokratische Aggression. Beseelt vom Willen, die alten Herrschafts-
formen zu bewahren, widersetzten sich die Rebellen den obrigkeit-
lichen Verinderungsversuchen. Ein zeitweiliger Erfolg konnte nur
dann erzielt werden, wenn geniigend demokratische Rechte formell
in Kraft gebliecben waren und nur einer Reaktivierung bedurften.
Dies trifft fiir die Landsgemeindekantone und die Zunftstidte zu.
Aber auch hier war der Erfolg nicht von Dauer, weil die konser-
vative Rechtsauffassung der Masse Verfassungsreformen, die fiir die
Erhaltung der demokratischen Erfolge unabdingbar gewesen wéren,
nicht zuliess.

Zwar stellten die Aufklirer dem absolutistischen Staatsrecht die
biirgerlichen Menschenrechte gegeniiber; es fanden sich in der
Schweiz aber nur wenige, welche die revolutioniren Ideen in die
politische Praxis umzusetzen versuchten. Weil diese Ménner durch-
wegs der Oberschicht entstammten, schreckten sie meist vor der
harten Konfrontation mit dem Regiment zuriick; waren sie jedoch
zum Kampf bereit, so versagte ihnen die Masse die Gefolgschaft.

Die politische Situation nach 1789 bietet dem Betrachter ein
vollig verdndertes Bild 1. Die franzosische Revolution 16ste in der
Schweiz eine Lawine von Forderungsbewegungen und Unruhen aus.
Neben systemkonformen Forderungen tritt jetzt das grundsétzliche
Postulat der biirgerlichen Freiheitsrechte méchtig in Erscheinung.
Leute wie Davel sind nicht mehr vereinzelt. Die Aufgeklirten in
der Oberschicht der Untertanenlinder des Kornlandes kénnen auf
die Unterstiitzung jener Handwerker und Bauern rechnen, die sich
in den iiberall entstehenden Lesegesellschaften vom Feudalismus zu
emanzipieren beginnen und die alten Denkkategorien durchbrechen.

110 Vgl. Papers und Protokolle zum Seminar diber die Schweiz 1789 bus
1798 von Prof. M. MATTMULLER, Basel 1973.
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Chronologisches Verzeichnis der Unruhen von 1712-1789

1713 Verfassungskémpfe in Ziirich

1718-1729 Wilchingerhandel

1719-1722 Werdenberger Landhandel

1723 Umsturzversuch Major Davels in der Waadt
1729-1735 1. Harter- und Lindenhandel in Zug
1732-1733 Appenzeller Landhandel (Ausserrhoden)
1726-1740 Wirren im Bistum Basel

1735-1769 Unruhen im Toggenburg

1749 Berner Burgerldrm

1755 Aufstand in der Leventina

1760-1784 Sutter-Handel in Appenzell Innerrhoden
1761 Grebel-Affare in Zirich

1763-1765 Schwyzer Harten- und Lindenhandel
1765-1767 Einsiedler Aufstand
17641768 2. Harten- und Lindenhandel in Zug

1767 Affiare um Miillers Bauerngespriich in Ziirich
1768 Ermordung Gaudots in Neuenburg
1769-1770 Luzerner Klosterhandel
1781 Chensux-Aufstand in Freiburg
1784 Steinerkrieg

Bibliographie

e o

I. Zur Methode

. FisceEr, F., Aufgaben und Methoden der Geschichtswissenschaft, in: Ge-

schichtsschreibung: Epochen, Methoden, Gestalten, Diisseldorf 1968,
S. 7-28.
Graus, F., Struktur und Geschichie, Sigmaringen 1971.

. Ieamrs, G., Deutsche Geschichiswissenschaft, Miinchen 1971.
. Probleme der Geschichtsmethodologie Hgb. E. ENGELBERG, Berlin-

Ost 1972.

I1. Zur Soziologie des Konflikts

DtoovuriLE, A., Sociologie des Révolutions, Paris 1968.
Krysmanskr, H. J., Soziologie des Konflikts, Reinbek 1971.

. Theorien des sozialen Wandels, Hgb.: W. Zarr, Koln 1969 (vor allem der

Artikel Parsons).

385



10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
1%,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

217.
28.

29.

I11. Gesamtdarstellungen

DIERAUER, J., GQeschichte der Schweizer Eidgenossenschaft, Gotha 1912,
Bd. 4, S. 305-348.

FELLER, R., Geschichte der Schweiz tm 17. und 18. Jh., in: NABHOLZ/
MvuraLt/FELLER/BONJOUR, Geschichte der Schweiz, Zirich 1938, Bd. 11,
S. 217-283.

GaGrLIARDI, E., Geschichie der Schweiz, Ziirich 1937, Bd. II, S. 903-1034.
Im Hor, U., Ancien Régime, in: Handbuch der Schweizer Geschichte,
Bd. II, Fahnenabdruck (Paginierung abweichend).

MoxnarD, K., Fortsetzung von J. v. Miillers Geschichten Schweizerischer
Eidgenossenschaft, Zirich 1847, Bd. 11.

OxcHsLl, W., Geschichte der Schweiz im 19. Jh., Leipzig 1893, Bd. I,
S. 3-82.

STAEHELIN, A., Die Spitzeit der alten Eidgenossenschaft, in: Handbuch
der europiischen Geschichte, Stuttgart 1968, Bd. IV, S. 673-689.

IV. Alligemeines zur HEpoche

BLumMmER, J. J., Staats- und Rechisgeschichie der Schweizerischen Demo-
kratien, St. Gallen 1858, Teil 11, Bd. I.

DUBLER, A., Der Kampf um den Solddienst der Schweizer im 18. Jh.,
Diss. Bern 1939.

EiseNMANN, O., Friedrich d. Gr. tm Urteil seiner schweizerischen Mutwelt,
Diss. Zirich 1971.

HreusLER, A., Schweizerische Verfassungsgeschichte, Basel 1920.
Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Neuenburg 1921.

Liver, P., Alpenlandschaft und politische Selbstindigkeit, in: Abh. zur
Schweizer und Biindner Rechtsgeschichte, Chur 1970, S. 17-36.
LuTHER, R., Gab es eine Zunftdemokratie?, Berlin 1968.

RyrrEL, H., Die Schweizer Landsgemeinde, Ziirich 1903.

ScamipT, G., Der Schweizer Bauer im Zeitalter des Friihkapitalismus,
Bern 1932.

SurreEr, H., Innerschweizerisches Militdrunternehmertum wm 18. Jh.,
Diss. Zirich 1971.

WALTER, E., Soziologie der Alten Hidgenossenschaft, Bern 1966.

V. Allgemeines zur Aufkldrung

ERMATINGER, E., Dichtung und Geistesleben der deutschen Schweiz, Min-
chen 1933, 4. Buch, S. 297-478.

Im Horw, U., Aufklirung in der Schweiz, Bern 1970.

TEUCHER, E., Die schweiz. Aufklirung als Wegbereitung der soz. Eman-
zipation, Diss. Basel 1935.

WERNLE, P., Der schweizerische Protestantismus vm 18. Jh., Tlbingen
1924, Bd. II, S. 1-363.

386



VI. Zu den einzelnen Unruhen

Appenzell Ausserrhoden

30. KELLENBERGER, P., L. Zellweger, Diss. Ziirich 1951.

31. ScHLAPFER, W., Appenzeller Geschichte, Herisau 1972, Bd I1, S. 151
bis 264.

32. ScuLArFER, W., Demokratie und Aristokratie in der Appenzeller Qe-
schichte des 17. und 18. Jh., in: Appenzeller Jahrbiicher 1948/1976,
S. 3-26.

Appenzell Innerrhoden

33. Entlarvte Ungerechtigkeit. Das ist Trauergeschichte des unschuldig zu Tode
verurtetlten A. J. Suter, 1784.
MoxnwnarD, K., siehe Nr. 12.

34. Trier, M., Der Sutter-Handel in Appenzell Innerrhoden (1760—1829),
Diss. Basel 1974.

35. Unparteiische Qeschichte der bekannten Suterischen Streitsache, Trogen
1828.

Bern

36. FELLER, R., Geschichte Berns, Bern 1955, Bd. ITI, 8. 447ff.

37. Henzi, 8., Denkschrift iiber den politischen Zustand der Stadt und Re-
publik Bern, in: Helvetia, Hgb.: J. A. BarTHASAR, Ziirich 1923, Bd. 1,
S. 401-448. ,

38. KrEBs, M., Henzi und Lessing, in: NB der literar. Ges. Bern, Bern
1903, S. 3ff.

39. STETTLER, F., Staats- und Rechtsgeschichie des Kt Bern, Bern 1845.

Bistum Basel

40. Bessire, P. O., Histoire du Jura Bernois et de l'ancien Evéché de Béle,
Porrentruy 1935, p. 162-182. _

41. QUIQUEREz, A., Histoire des Troubles dans 1’Evéché de Bdle, Delémont
1875.

Einsiedeln

BrLuMER, J. J., sieche Nr. 15.
42. ScHILTER, D., Geschichte der Harten und Linden in Schwyz, 2. Teil,
in: Der Geschichtsfreund XXII, Einsiedeln 1867, S. 162-208.

Freiburg

43. BRUGGER, H., Der Freib. Chenaux-Handel, Diss. Bern 1890.
44, CasTELLA, G., Histoire du ct. de Fribourg, Fribourg 1922, p. 417-423.
45. CasTELLA, 1., Chronigue Scandaleuse 1781/82, in: Archives de la soe.

387



d’hist. du ct. de Fribourg, Fribourg 1899, tome 6.

46. Ewxposé justicatif pour le peuple du ci. de Fribourg ..., Fribourg 17 81.

47. Huceer, P., Kommentar zum freib. Chenoux-Handel von 1871, in:
Schweiz. Zeitschrift f. Geschichte 1973/23, S. 324 ff.

48. WECK, DE M., Fribourg au X VIIIe siécle ..., dans: Revue d’hist. suisse,
Zurich 1930, p. 22-51.

49. ZuricH, pE P., Chenaux, dans: Annales Frib., Fribourg 1935.

Livinental

50. Cevrio, E., La rivolta leventinese del 1755, Bellinzona 1958.

51. Lusser, F. K., Gesch. Uris, Schwyz 1862, Bd. II, S. 1094f.

52. MULLER, C. F., Akten zum Leventiner Aufstand, in: Hist. NB, Altdorf
1955, NF 10/11, S. 114-148.

53. Rosst, G. und PomeTrTa, E., Storia del ct. Ticino, Lugano 1955, p. 1551T.

Luzern

54. Dommaxw, H., Die polit. Auswirkungen der Aufklirung in Luzern, in:
Tnnerschweiz. Jahrb. f. Heimatkunde, Luzern 1937, Bd. II, S. 32-46.

55. Pryrrer, K., Qeschichte der Stadt und des Kt. Luzern, Zurich 1850,
Bd. I.

56. WEBER, CHR., Der Klosterhandel von L., Diss. Zirich, Bern 1971.

Neuenburg

57. COURVOISIER, J., Panorama de Uhist. de Neuchdtel, Neuchatel 1972,
p. 1004f.

58. Guyort, CH., Neuchitel, Neuchétel 1946, p. 1291f.

Schwyz

59. CASTELL, A., Geschichte des Landes Schwyz, Einsiedeln 1966, S. 62-66.

60. FassBinD, T., Qeschichte des Kt. Schwyz, Schwyz 1835, Bd. V, S. 3861f.

61. ScHILTER, D., Qesch. der Harten und Linden in Schwyz, in: Der Ge-
schichtsfreund XX, Einsiedeln 1866, S. 3451f.

Stein

62. UrNER, H. u. a., Geschichte der Stadt Stein, Bern 1957, S. 281ff.

Toggenburg

63. Epeumanny, H., Geschichte der Landschaft Toggenburg, St. Gallen 1956,
8. 133ff.

Waadt

64. Le Major Davel, Etude historique, Lausanne 1923.
65. VERDEIL, A., Histoire du ct. de Vaud, Lausanne 1852, III, p. 951f.

388



Werdenberg

66. THURER, (., St. Qaller Geschichte, St. Gallen 1872, I1, S. 50ff.
67. WINTELER, J., Geschichite des Landes Glarus, Glarus 1954, Bd. 11, S. 105ff.

Wilchingen

68. ScHiB, K., Geschichte der Stadt wnd Landschaft Schaff hausen, Schaff-
hausen 1972, S. 380.

69. WILDBERGER, W., Der Wilchinger Handel, Hallau 1897.

Ziirich

70. Der von J. C. Lavater gliicklich besiegte Landvogt Grebel, Arnheim 1769.

71. Guyer, P., Verfassungszustinde der Stadt Ziirich im 16., 17. und 18.
Jahrhundert, Zirich 1943,

72. GUYER, P., Die soz. Schichtung der Stadt Ziirich vom Ausgang des MA
bis 1789, Zirich 1952,

73. Huwnzigker, O., Bodmer und die Jinglinge, in: J.J. Bodmer, Denk-
schrift zum CC. Geb., Ziirich 1900.

74. LARGIADER, A., Geschichte der Stadt und Landschaft Ziirich, Zirich
1945, Bd. I1.

75. Mor¥F, A., NB der Hilfsges. von Winterthur, Winterthur 1867.

76. SaxEr, B., Die Ziircher Verfassungsrefom von 1713, Diss. Zirich 1938.

77. STRICKLER, G., Lavater und Landvogt Grebel, Ziirich 1902.

78. WEisz, O., Die polit. Erziehung vm alten Ztrich, Zirich 1940.

79. Protokolle und Papers zum Pestalozzi-Seminar von M. Mattmiiller,
Universitdt Basel 1972.

Zug

80. BossarDp, C., Amman Schumacher und seine Zeit, in: Der Geschichts-
freund, Einsiedeln 1856, Bd. 12, S. 68ff.

81. Ess, U., Der 2. Harten- und Lindenhandel von Zug, Diss. Ziirich 1970.

82. GRUBER, E., GQeschichte des Kt. Zug, Bern 1968. ‘

83. KocH, H., Der Harten- und Lindenhandel in Zug, Diss. Zirich 1940.

84. SCHARER, 1., Der franz. Botschafter Marquis de Bonnac und seine Mission
bei der Hidgenossenschaft, Diss. Bern 1948, S. 178-185.

389



	Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien Régime 1712-1789

